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30. 
Gesetz 

zur Förderung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung 
(Chancengesetz)  

 
Der Landtag hat beschlossen: 

 
1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Ziel, Allgemeines 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, Menschen mit 
Behinderung gleichwertige Lebensbedingungen zu 
ermöglichen. 

(2) Das Land als Träger von Privatrechten ge-
währt Menschen mit Behinderung entsprechend den 
Bestimmungen dieses Gesetzes Integrationshilfe. 

(3) Die Gemeinden als Träger von Privatrech-
ten tragen entsprechend den Bestimmungen dieses 
Gesetzes finanziell zur Integrationshilfe durch das 
Land bei und unterstützen Menschen mit Behinde-
rung bei amtlichen Erledigungen. 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Als Mensch mit Behinderung im Sinne die-
ses Gesetzes gilt eine Person, die aufgrund einer 
nicht nur vorübergehenden Beeinträchtigung ihrer 
körperlichen Funktion, geistigen Fähigkeit oder 
seelischen Gesundheit in ihrer Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Als nicht nur 
vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als 
voraussichtlich sechs Monaten. 

(2) Integrationshilfe im Sinne dieses Gesetzes 
ist Hilfe, die darauf hinwirkt, die Teilhabe des Men-

schen mit Behinderung am Leben in der Gesell-
schaft zu stärken. 
 

§ 3 
Grundsätze 

(1) Integrationshilfe muss sich nach dem indivi-
duellen Hilfebedarf des Menschen mit Behinderung 
richten. Sie hat den Vorstellungen des Menschen 
mit Behinderung möglichst Rechnung zu tragen. 

(2) Integrationshilfe muss so gestaltet sein, dass 
die Hilfe zur Selbsthilfe, die Selbstbestimmung 
und die Eigenverantwortung möglichst gestärkt 
werden. 

(3) Integrationshilfe muss so gestaltet sein, dass 
die Menschen mit Behinderung im familiären und 
gesellschaftlichen Umfeld möglichst integriert sind. 

(4) Integrationshilfe muss im Hinblick auf die 
Zielerreichung möglichst nachhaltig sein. Sie hat 
die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Er-
gebnisse der Forschung zu berücksichtigen. 

(5) Der mit der Integrationshilfe verbundene 
Aufwand muss in einem angemessenen Verhältnis 
zum angestrebten Erfolg stehen. 
 

§ 4 
Öffentlichkeitsarbeit 

Die Landesregierung hat dafür zu sorgen, dass 
die Öffentlichkeit über die Integrationshilfe nach 
diesem Gesetz und die Anliegen der Menschen mit 
Behinderung ausreichend informiert wird. Dabei ist 
insbesondere das Verständnis für, die Akzeptanz 
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von und die Solidarität mit Menschen mit Behinde-
rung zu stärken. 
 

2. Abschnitt 
Voraussetzungen, Art und Gegenstand  

der Integrationshilfe 
 

§ 5 
Voraussetzungen 

(1) Die Landesregierung gewährt Menschen mit 
Behinderung Integrationshilfe, wenn diese 
a) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen 

oder nach Abs. 2 gleichgestellt sind, 
b) ihren Hauptwohnsitz im Sinne des Art. 3 der 

Vereinbarung über Angelegenheiten der Behin-
dertenhilfe, LGBl.Nr. 24/1979, in einer Ge-
meinde Vorarlbergs haben, oder, falls es sich 
um Minderjährige handelt, mangels eines 
Hauptwohnsitzes im Inland, den Aufenthalt in 
Vorarlberg haben, oder die Voraussetzungen 
nach § 6 gegeben sind und 

c) nicht selbst in der Lage sind, die erforderliche 
Leistung (§ 8) aus eigenem Einkommen oder 
Vermögen zu finanzieren, oder die Finanzie-
rung nicht anderweitig sichergestellt werden 
kann; inwieweit eigenes Einkommen, Vermö-
gen und Unterhaltsansprüche zu berücksichti-
gen sind, bestimmt die Verordnung (§ 13). 
(2) Den österreichischen Staatsbürgern sind 

gleichgestellt: 
a) Personen, soweit sie aufgrund des Rechtes der 

Europäischen Union gleichzustellen sind, 
b) ausländische Angehörige von Inländern, soweit 

sie als Angehörige eines ausländischen Unions-
bürgers den Inländern gleichgestellt wären, 

c) Fremde, soweit sie aufgrund eines nicht unter 
lit. a fallenden Staatsvertrages gleichzustellen 
sind. 

 
§ 6 

Verlegung des Hauptwohnsitzes 

(1) Integrationshilfe wird auch dann gewährt, 
wenn der Mensch mit Behinderung seinen Haupt-
wohnsitz oder Aufenthalt (§ 5 Abs. 1 lit. b) in ein 
anderes Bundesland verlegt, sofern diese Verle-
gung durch die Integrationshilfe bedingt ist. 

(2) Verlegt ein Mensch mit Behinderung, dem 
Hilfe durch geförderte Arbeit auf einem Einzel-
arbeitsplatz gewährt wird, seinen Hauptwohnsitz 
oder Aufenthalt (§ 5 Abs. 1 lit. b) in ein anderes 
Bundesland, wird Integrationshilfe durch weitere 
sechs Monate hindurch geleistet, wenn das andere 
Bundesland erst danach gleichartige Leistungen 
gewährt. 

(3) Bei Verlegung des Hauptwohnsitzes oder 
des Aufenthaltes (§ 5 Abs. 1 lit. b) eines Menschen 
mit Behinderung von einem anderen Bundesland 
nach Vorarlberg wird Integrationshilfe im Falle der

Gewährung von Hilfe durch geförderte Arbeit auf 
einem Einzelarbeitsplatz erst nach einem Zeitraum 
von sechs Monaten erbracht. 

(4) Verlegt ein Mensch mit Behinderung seinen 
Hauptwohnsitz oder Aufenthalt (§ 5 Abs. 1 lit. b) 
in ein anderes Bundesland, wird Integrationshilfe, 
ausgenommen in den Fällen der Abs. 1 und 2, bis 
zum Ende des Monats der Verlegung des Haupt-
wohnsitzes oder des Aufenthaltes erbracht, sofern 
das andere Land erst ab diesem Zeitpunkt gleich-
artige Leistungen gewährt. 

(5) Bei Verlegung des Hauptwohnsitzes oder 
des Aufenthaltes (§ 5 Abs. 1 lit. b) eines Menschen 
mit Behinderung von einem anderen Bundesland 
nach Vorarlberg wird Integrationshilfe, ausge-
nommen in den Fällen der Abs. 1 und 2, erst nach 
Ablauf des Monats der Verlegung des Hauptwohn-
sitzes oder des Aufenthaltes erbracht. 

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten nur insoweit, als mit 
dem jeweils betroffenen Bundesland Gegenseitig-
keit besteht. 
 

§ 7 
Art der Integrationshilfe 

Integrationshilfe wird Menschen mit Behinde-
rung in der Regel durch finanzielle Abgeltung von 
Leistungen Dritter gewährt. 

 
§ 8 

Gegenstand der Integrationshilfe 

(1) Unter Bedachtnahme auf das Ziel und die 
Grundsätze dieses Gesetzes wird Integrationshilfe 
insbesondere gewährt zur 
a) gesundheitlichen Rehabilitation, 
b) Teilhabe an der schulischen und beruflichen 

Ausbildung, 
c) Teilhabe am Arbeitsleben, 
d) Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Wohnen 

und Freizeit), 
e) Entlastung der Familie. 

(2) Für Leistungen, die von Pflegeheimen nach 
dem Pflegeheimgesetz erbracht werden, wird keine 
Integrationshilfe gewährt. 

 
3. Abschnitt 

Abwicklung der Integrationshilfe 
 

§ 9 
Verfahren 

(1) Integrationshilfe, soweit es sich um eine fi-
nanzielle Abgeltung handelt, ist nur auf Antrag zu 
gewähren. Der Antrag hat auf eine bestimmte 
Leistung gerichtet zu sein. Antragstellende Person 
ist der Mensch mit Behinderung. 

(2) Ist eine Integrationshilfe beantragt, die eine 
längerfristige Betreuung durch eine Einrichtung für 
Menschen mit Behinderung zum Gegenstand hat, 
ist der Mensch mit Behinderung, soweit sein Inte-
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resse nicht ohnehin ausreichend klar ist, persönlich 
zu hören; weiters kann er, sofern die Landesregie-
rung im Hinblick auf die Wahl der in Betracht kom-
menden Leistung zu einer vom Antrag abweichen-
den Auffassung gelangt, beantragen, dass unter der 
Leitung des Patientenanwaltes oder der Patienten-
anwältin (§ 4 des Patienten- und Klientenschutz-
gesetzes) ein Mediationsgespräch geführt wird. 

(3) Erledigungen über die Gewährung einer 
Integrationshilfe nach Abs. 1 haben schriftlich zu 
ergehen. Ablehnende oder nur teilweise statt-
gebende Erledigungen sind zu begründen. 
 

§ 10 
Einrichtungen der freien  

Wohlfahrtspflege 

(1) Das Land bietet Leistungen im Bereich der 
Integrationshilfe in der Regel nicht selbst an. Es 
gewährt Integrationshilfe für die Inanspruchnahme 
solcher Leistungen, die von Einrichtungen der 
freien Wohlfahrtspflege und anderen Einrichtungen 
erbracht werden, wenn ein fachgerechtes Erbringen 
der Leistungen im Sinne des Zieles und der Grund-
sätze dieses Gesetzes gewährleistet ist. 

(2) Einrichtungen nach Abs. 1 haben bei ihrer 
Tätigkeit entsprechend geeignetes Personal einzu-
setzen. Das Personal ist vertraglich zur Verschwie-
genheit über alle ausschließlich aus dieser Tätigkeit 
bekannt gewordenen Tatsachen, an deren Geheim-
haltung eine Person ein schutzwürdiges Interesse 
hat, zu verpflichten. Gesetzliche Mitteilungspflich-
ten bleiben unberührt. 

(3) Bei Einrichtungen nach Abs. 1 kann sich die 
Landesregierung davon überzeugen, ob das einge-
setzte Personal und die Ausstattung geeignet und 
das fachgerechte Erbringen der Leistungen gewähr-
leistet ist. 

 
§ 11 

Mitwirkung der Gemeinden 

(1) Die Gemeinden haben im Rahmen ihres ge-
setzmäßigen Wirkungsbereiches der Landesregie-
rung bei der Vollziehung dieses Gesetzes Hilfe zu 
leisten. Insbesondere sind sie verpflichtet, Anträge 
entgegenzunehmen und unverzüglich an die Lan-
desregierung weiterzuleiten. 

(2) Die Gemeinden können den nach Abs. 1 
weiterzuleitenden Anträgen eine Stellungnahme 
anschließen, in der auch ein begründeter Lösungs-
vorschlag enthalten sein kann. 

(3) Wenn dies für die Ermittlung der zu gewäh-
renden Integrationshilfe zweckmäßig und im Inte-
resse eines möglichst wirtschaftlichen und spar-
samen Aufwandes gelegen ist, kann in der Verord-
nung (§ 13) festgelegt werden, in welchen Fällen 
der Gemeinde, in der der Mensch mit Behinderung 
seinen Hauptwohnsitz hat, jedenfalls Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben ist. 

§ 12 
Verwenden von Daten 

(1) Die Landesregierung ist ermächtigt, bei der 
Vollziehung dieses Gesetzes Daten der Menschen 
mit Behinderung betreffend Personalien, Versiche-
rungsnummer, Art und Einschätzung der Behinde-
rung, Einkommen und Vermögen, Art und Ausmaß 
der Integrationshilfe sowie sonstige in den persön-
lichen Umständen gelegene Tatsachen, die für die 
ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben wesentlich 
sind, automationsunterstützt zu verwenden.  

(2) Sofern entsprechend der Verordnung (§ 13) 
Unterhaltsansprüche zu berücksichtigen sind, ist 
die Landesregierung auch ermächtigt, Daten der 
unterhaltspflichtigen und unterhaltsberechtigten 
Angehörigen betreffend Personalien, Versicherungs-
nummer, Einkommen, Unterhaltsverpflichtung oder 
-berechtigung automationsunterstützt zu verwenden. 

(3) Die Übermittlung von Daten betreffend Per-
sonalien, Versicherungsnummer, Art und Einschät-
zung der Behinderung sowie Art und Ausmaß der 
Integrationshilfe an Einrichtungen oder Personen, 
die Leistungen im Bereich der Integrationshilfe an-
bieten, ist zulässig, soweit die Daten unabdingbare 
Voraussetzung für die Erbringung der von diesen 
angebotenen Leistungen sind. 

(4) Die Übermittlung von Daten betreffend Per-
sonalien, Versicherungsnummer sowie Art und 
Ausmaß der Integrationshilfe nach diesem Gesetz 
an die Bezirkshauptmannschaft ist zulässig, soweit 
sie als zuständige Behörde aufgrund anderer lan-
desgesetzlicher Vorschriften solche Leistungen 
anzurechnen oder zu berücksichtigen hat. 

(5) Die Übermittlung von gemäß Abs. 1 und 2 
verwendeten Daten an die Sozialversicherungsträ-
ger, das Bundesamt für Soziales und Behinderten-
wesen (Bundessozialamt) oder das Arbeitsmarkt-
service ist zulässig, soweit die Daten unabdingbare 
Voraussetzung für die Erledigung von Anträgen 
auf den Erhalt einer kofinanzierten Leistung der 
Integrationshilfe sind. 

(6) Die Landesregierung hat organisatorische 
Vorkehrungen zu treffen, die den Schutz der Ge-
heimhaltungsinteressen der Betroffenen garantie-
ren. Als Vorkehrungen sind insbesondere der Schutz 
der Daten vor unbefugtem Zugriff und die Proto-
kollierung der Zugriffe auf die Daten vorzusehen.  

(7) Daten nach den Abs. 1 und 2 sind spätestens 
zehn Jahre nach Beendigung der Gewährung der 
Integrationshilfe zu löschen, soweit sie nicht in 
anhängigen Verfahren benötigt werden. 
 

4. Abschnitt 
Verordnung über die Gewährung  

von Integrationshilfe 
 

§ 13 

(1) Unter Bedachtnahme auf das Ziel und die 
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Grundsätze dieses Gesetzes hat die Landesregie-
rung eine Verordnung zu erlassen, in der das Nä-
here über die Voraussetzungen, die einzelnen Leis-
tungen, für die Integrationshilfe gewährt wird, und 
das Verfahren zur Gewährung von Integrationshilfe 
festzulegen ist. In der Verordnung sind insbesonde-
re Regelungen zu treffen über 
a) die Heranziehung von eigenem Einkommen 

und Vermögen sowie die Berücksichtigung von 
Unterhaltsansprüchen, 

b) die einzelnen Leistungen, für die Integrations-
hilfe (§ 8) gewährt wird, 

c) Form und Inhalt von Anträgen, 
d) die Bedingungen, an welche die Gewährung der 

Integrationshilfe zu knüpfen ist, 
e) die Kontrolle der widmungsgemäßen Verwen-

dung der gewährten Integrationshilfe und 
f) die Verpflichtung zur Rückerstattung von nicht 

widmungsgemäß verwendeten Mitteln. 
(2) Die Landesregierung kann in der Verord-

nung folgende Ausnahmen von den in § 5 Abs. 1 
normierten Voraussetzungen zulassen: 
a) von der lit. a, sofern dies zur Vermeidung von 

Härtefällen notwendig ist; 
b) von der lit. b, sofern dies aufgrund des Rechtes 

der Europäischen Union geboten ist. 
(3) Vor der Erlassung der Verordnung hat die 

Landesregierung den Sozialfonds (5. Abschnitt des 
Sozialhilfegesetzes) zu hören. 
 

5. Abschnitt 
Kosten 

 
§ 14 

Kostentragung 

Für die Tragung der Kosten der Integrations-
hilfe gelten die nachstehenden Bestimmungen des 
Sozialhilfegesetzes: 
§ 16 – Schiedskommission für Sozialhilfekosten – 

mit der Maßgabe, dass es sich um Kosten 
der Integrationshilfe handelt; 

§ 20 – Errichtung und Zweck des Sozialfonds – 
mit der Maßgabe, dass es sich um Kosten 
der Integrationshilfe handelt; 

§ 21 – Aufgaben des Sozialfonds – mit der Maß-
gabe, dass nur folgende Aufgaben solche 
des Sozialfonds sind: 
a) die Tragung der Kosten der Integrations-

hilfe; 
b) die Beratung von Fragen, die für die Ge-

staltung der Integrationshilfe von allge-
meiner Bedeutung sind; 

c) die Wahrnehmung des Anhörungsrechts 
zu Entwürfen der Landesregierung über 
die Verordnung über die Gewährung 
von Integrationshilfe; 

d) die Erlassung von Richtlinien für die Ge-

währung von Integrationshilfe und sons-
tigen Zuschüssen sowie die Gewährung 
derselben an Einrichtungen der freien 
Wohlfahrtspflege und andere Einrich-
tungen sowie Gemeinden; 

§ 22 – Kostentragung – mit der Maßgabe, dass es 
sich um Kosten der Integrationshilfe han-
delt, und mit Ausnahme des Abs. 1 letzter 
Satz, des Abs. 2 zweiter und dritter Satz und 
des Abs. 4; 

§ 23 – Mittel des Sozialfonds –  
§ 24 – Beiträge des Landes und der Gemeinden – 

mit Ausnahme der Abs. 3 und 4; 
§ 25 – Voranschlag und Rechnungsabschluss des 

Sozialfonds – 
§ 26 – Organe des Sozialfonds – 
§ 27 – Kuratorium – 
§ 28 – Vorsitz – 
§ 29 – Geschäftsführung, Geschäftsordnung – 
§ 30 – Förderungsverfahren –  
§ 31 – Aufsicht über den Sozialfonds –. 
 

§ 15 
Abgabenfreiheit 

Für Amtshandlungen in Angelegenheiten dieses 
Gesetzes sind keine Landes- oder Gemeindever-
waltungsabgaben zu entrichten. 
 

6. Abschnitt 
Unterstützung bei amtlichen  

Erledigungen 
 

§ 16 

Das Land und die Gemeinde haben, wenn amt-
liche Erledigungen bei ihnen nicht in einem – ent-
sprechend den bautechnischen Erfordernissen – 
barrierefrei zugänglichen Raum möglich sind, da-
für zu sorgen, dass ein Mensch mit Behinderung, 
der den Amtsraum nur mit erheblichen Schwierig-
keiten erreichen könnte, auf Antrag seine amtlichen 
Erledigungen in seiner Wohnung vornehmen kann. 
 

7. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 
§ 17 

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

Die in § 11 Abs. 2 und 3 sowie in § 16 gere-
gelten Aufgaben der Gemeinde sind solche des 
eigenen Wirkungsbereiches. Sie sind von der Bür-
germeisterin bzw. vom Bürgermeister zu besorgen. 
 

§ 18 
In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. September 2006 in 
Kraft. 
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(2) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes 
können ab dem der Kundmachung folgenden Tag 
an erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühestens 
mit diesem Gesetz in Kraft treten. 

(3) Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes tritt das 
Behindertengesetz, LGBl.Nr. 9/1994, in der Fas-
sung LGBl.Nr. 7/1997, Nr. 58/2001 und Nr. 6/2004, 
außer Kraft. 

 
Der Landtagspräsident: 

G e b h a r d  H a l d e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  

31. 
Gesetz 

über eine Änderung des Land- und Forstarbeitsgesetzes*) 
 

Der Landtag hat beschlossen: 
 
Das Gesetz über das Arbeiterrecht und den Ar-

beiter- und Angestelltenschutz in der Land- und 
Forstwirtschaft (Land- und Forstarbeitsgesetz – 
LFAG.), LGBl.Nr. 28/1997, in der Fassung LGBl. 
Nr. 26/2000, Nr. 38/2001, Nr. 22/2003 und Nr. 
17/2005, wird wie folgt geändert: 

 
1. Dem § 1 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) Als land- und forstwirtschaftliche Arbei-
ter und Angestellte gelten auch jene Dienstneh-
mer, die unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten 
in Gewerbebetrieben ausgeübt werden, in Reit-
ställen, Schlägerungsunternehmen, Natur- und 
Nationalparks, in der Betreuung von Park- und 
Rasenanlagen, in Büros, deren Unternehmens-
ziel überwiegend in der Beratung und Verwal-
tung von land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben besteht, in land- und forstwirtschaftlichen 
Vermarktungs- und Dienstleistungsunterneh-
mungen und in landwirtschaftlichen Biomasse-
erzeugungseinrichtungen, beschäftigt werden.“ 

 
1a. Im § 5 Abs. 4 wird nach der Wortfolge „sowie 

aus solchen Betrieben“ die Wortfolge „seit dem 
1. Jänner 1990“ eingefügt. 
 

2. Nach dem § 9 wird folgender § 9a eingefügt: 
 

„Befristete Dienstverhältnisse 
§ 9a 

(1) Dienstnehmer mit einem auf bestimmte 
Zeit abgeschlossenen Dienstverhältnis dürfen 
gegenüber Dienstnehmern mit einem auf unbe-
stimmte Zeit abgeschlossenen Dienstverhältnis 
nicht benachteiligt werden, es sei denn, sach-
liche Gründe rechtfertigen eine unterschiedliche 
Behandlung. 

(2) Der Dienstgeber hat Dienstnehmer mit 
einem auf bestimmte Zeit abgeschlossenen 
Dienstverhältnis über im Unternehmen oder Be-
trieb frei werdende Dienstverhältnisse auf unbe-
stimmte Zeit zu informieren. Die Information 
kann durch allgemeine Bekanntgabe an geeig-
neter, für den Dienstnehmer leicht zugänglicher 
Stelle im Unternehmen oder Betrieb erfolgen.“ 
 

3. Der § 11 Abs. 9 lautet: 
„(9) Die Abs. 2 bis 5, 7 und 8 gelten nicht 

für Teilzeitbeschäftigungen gemäß §§ 41, 41a, 
41g, 125, 125a und 125g.“ 
 

4. Im § 21 Abs. 1 wird das Wort „gebührt“ durch 
das Wort „gebühren“ ersetzt. 
 

5. Der § 26 Abs. 1 lautet: 
„(1) Ist ein Dienstnehmer nach Antritt des 

Dienstes durch Krankheit (Unglücksfall) an der 
Leistung seiner Arbeit verhindert, ohne dass er die 
Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahr-
lässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen 
Anspruch auf das Entgelt bis zur Dauer von sechs 
Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt erhöht 
sich auf die Dauer von acht Wochen, wenn das 
Dienstverhältnis fünf Jahre, von zehn Wochen, 
wenn es 15 Jahre und von zwölf Wochen, wenn 
es 25 Jahre ununterbrochen gedauert hat. Durch 
jeweils weitere vier Wochen behält der Dienst-
nehmer den Anspruch auf das halbe Entgelt.“ 
 

6. Der § 34 Abs. 2 lautet: 
„(2) Durch Kollektivvertrag können von 

Abs. 1 abweichende Regelungen getroffen wer-
den. Bestehende Kollektivverträge gelten als 
abweichende Regelungen.“ 
 

7. Im § 34 wird der bisherige Abs. 2 als Abs. 3 
bezeichnet. 

 

_________________________________  
*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinien 1999/70/EG und 2001/23/EG. 
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8. Der § 35 Abs. 1 bis 3 lautet: 
„(1) Dem männlichen Dienstnehmer ist auf 

sein Verlangen Karenz gegen Entfall des Ar-
beitsentgeltes bis zum Ablauf des zweiten Le-
bensjahres seines Kindes, sofern im Folgenden 
nicht anderes bestimmt ist, zu gewähren, wenn 
er mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt 
lebt. Eine gleichzeitige Inanspruchnahme von 
Karenz durch beide Elternteile ist ausge-
nommen im Falle des § 36 Abs. 2 nicht zu-
lässig. 

(2) Hat die Mutter einen Anspruch auf Ka-
renz, beginnt die Karenz des Dienstnehmers 
frühestens mit dem Ablauf eines Beschäfti-
gungsverbotes der Mutter nach Geburt eines 
Kindes (§ 118 Abs. 1, gleichartige österreichi-
sche Rechtsvorschriften oder gleichartige 
Rechtsvorschriften einer Vertragspartei des 
EWR-Abkommens). 

(3) Hat die Mutter keinen Anspruch auf 
Karenz, beginnt die Karenz des Dienstnehmers 
frühestens mit dem Ablauf von acht oder bei 
Früh-, Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten 
zwölf Wochen nach der Geburt. Bezieht die 
Mutter Betriebshilfe (Wochengeld) nach § 102a 
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) 
oder nach § 98 Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz (BSVG) und verkürzt sich die Acht-
wochenfrist vor der Entbindung, so beginnt die 
Karenz frühestens mit dem in den §§ 102a 
Abs. 1 Satz 4 GSVG und 98 Abs. 1 Satz 4 
BSVG genannten Zeitpunkt.“ 
 

9. Im § 36a Abs. 1 letzter Satz wird der Ausdruck 
„§ 35 Abs. 1 lit. a“ durch den Ausdruck „§ 35 
Abs. 1“ ersetzt. 
 

10. Der § 37 Abs. 4 und 5 lautet: 
„(4) Nimmt ein Dienstnehmer ein Kind 

nach Ablauf des 18. Lebensmonats, jedoch vor 
Vollendung des zweiten Lebensjahres an Kin-
des Statt an oder nimmt er es in unentgeltliche 
Pflege in der Absicht, es an Kindes Statt anzu-
nehmen, kann er Karenz im Ausmaß bis zu 
sechs Monaten auch über das zweite Lebens-
jahr des Kindes hinaus in Anspruch nehmen. 

(5) Nimmt ein Dienstnehmer ein Kind nach 
Ablauf des zweiten Lebensjahres, jedoch vor 
Vollendung des siebenten Lebensjahres des Kin-
des an Kindes Statt an oder nimmt er es in der 
Absicht, es an Kindes Statt anzunehmen, in un-
entgeltliche Pflege, hat er aus Anlass der Adop-
tion oder der Übernahme in unentgeltliche Pfle-
ge Anspruch auf Karenz im Ausmaß von sechs 
Monaten. Im Übrigen gelten die §§ 35 und 36.“ 
 

11. Im § 38 Abs. 4 wird die Wortfolge „vereinbarte 
Teilzeitbeschäftigung“ durch die Wortfolge 
„Teilzeitbeschäftigung gemäß den §§ 41, 41a 

oder 41g“ ersetzt. 
 

12. Der § 39 Abs. 1 lit. b lautet: 
„b) nach dem Ende einer Karenz oder einer 

Teilzeitbeschäftigung gemäß den §§ 41, 41a 
oder 41g, die infolge der Verhinderung der 
Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter in An-
spruch genommen wird.“ 

 
13. Die §§ 41 bis 41h lauten: 

 
„Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung 

§ 41 

(1) Der Dienstnehmer hat einen Anspruch 
auf Teilzeitbeschäftigung längstens bis zum 
Ablauf des siebenten Lebensjahres oder einem 
späteren Schuleintritt des Kindes, wenn 
a) das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des An-

tritts der Teilzeitbeschäftigung ununterbro-
chen drei Jahre gedauert hat und 

b) der Dienstnehmer zu diesem Zeitpunkt in 
einem Betrieb (§ 156) mit mehr als 20 
Dienstnehmern und Dienstnehmerinnen be-
schäftigt ist. 

Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeit-
beschäftigung sind mit dem Dienstgeber zu 
vereinbaren, wobei die betrieblichen Interessen 
und die Interessen des Dienstnehmers zu be-
rücksichtigen sind. Dienstnehmer haben wäh-
rend eines Lehrverhältnisses keinen Anspruch 
auf Teilzeitbeschäftigung. 

(2) Alle Zeiten, die der Dienstnehmer in un-
mittelbar vorausgegangenen Dienstverhältnis-
sen zum selben Dienstgeber zurückgelegt hat, 
sind bei der Berechnung der Mindestdauer des 
Dienstverhältnisses nach Abs. 1 lit. a zu be-
rücksichtigen. Ebenso zählen Zeiten von unter-
brochenen Dienstverhältnissen, die aufgrund 
von Wiedereinstellungszusagen oder Wieder-
einstellungsvereinbarungen beim selben Dienst-
geber fortgesetzt werden, für die Mindestdauer 
des Dienstverhältnisses. Zeiten einer Karenz 
nach diesem Gesetz werden abweichend von 
§ 40b Abs. 1 dritter Satz auf die Mindestdauer 
des Dienstverhältnisses angerechnet. 

(3) Für die Ermittlung der Dienstnehmer-
zahl nach Abs. 1 lit. b ist maßgeblich, wie viele 
Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen regel-
mäßig im Betrieb beschäftigt werden. In Be-
trieben mit saisonal schwankender Dienstneh-
merzahl gilt das Erfordernis der Mindestanzahl 
der Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen als 
erfüllt, wenn die Dienstnehmerzahl im Jahr vor 
dem Antritt der Teilzeitbeschäftigung durch-
schnittlich mehr als 20 Dienstnehmer und 
Dienstnehmerinnen betragen hat. 

(4) In Betrieben mit bis zu 20 Dienstneh-
mern und Dienstnehmerinnen kann in einer 
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Betriebsvereinbarung im Sinne des § 222 Abs. 1 
Z. 24 insbesondere festgelegt werden, dass die 
Dienstnehmer einen Anspruch auf Teilzeitbe-
schäftigung nach Abs. 1 haben. Auf diese Teil-
zeitbeschäftigung sind sämtliche Bestimmun-
gen anzuwenden, die für eine Teilzeitbeschäfti-
gung nach Abs. 1 gelten. Die Kündigung einer 
solchen Betriebsvereinbarung ist nur hinsicht-
lich der Dienstverhältnisse jener Dienstnehmer 
wirksam, die zum Kündigungstermin keine 
Teilzeitbeschäftigung nach der Betriebsverein-
barung schriftlich bekannt gegeben oder ange-
treten haben. 
 

Vereinbarte Teilzeitbeschäftigung 
§ 41a 

Der Dienstnehmer, der keinen Anspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung nach § 41 Abs. 1 oder 4 
hat, kann mit dem Dienstgeber eine Teilzeitbe-
schäftigung einschließlich Beginn, Dauer, Aus-
maß und Lage längstens bis zum Ablauf des 
vierten Lebensjahres des Kindes vereinbaren. 
 

Gemeinsame Bestimmungen zur 
Teilzeitbeschäftigung 

§ 41b 

(1) Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
einer Teilzeitbeschäftigung nach den §§ 41 und 
41a ist, dass der Dienstnehmer mit dem Kind 
im gemeinsamen Haushalt lebt oder eine Ob-
sorge nach den §§ 167 Abs. 2, 177 oder 177b 
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs ge-
geben ist und sich die Mutter nicht gleichzeitig 
in Karenz befindet. 

(2) Der Dienstnehmer kann die Teilzeitbe-
schäftigung für jedes Kind nur einmal in An-
spruch nehmen. Die Teilzeitbeschäftigung muss 
mindestens drei Monate dauern. 

(3) Die Teilzeitbeschäftigung kann frühestens 
a) mit dem Ablauf eines Beschäftigungsverbo-

tes der Mutter nach der Geburt eines Kindes 
(§ 118 Abs. 1 oder gleichartige österreichi-
sche Rechtsvorschriften, gleichartige Rechts-
vorschriften einer Vertragspartei des EWR-
Abkommens) oder 

b) mit dem Ablauf von acht oder bei Früh-, 
Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten zwölf 
Wochen nach der Geburt, wenn die Mutter 
nicht Dienstnehmerin ist (Fälle des § 35 
Abs. 3 erster Satz), 

angetreten werden. In diesem Fall hat der 
Dienstnehmer dies dem Dienstgeber einschließ-
lich Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbe-
schäftigung schriftlich spätestens acht Wochen 
nach der Geburt des Kindes bekannt zu geben. 
§ 35 Abs. 3 zweiter Satz ist anzuwenden. 

(4) Beabsichtigt der Dienstnehmer den An-
tritt der Teilzeitbeschäftigung zu einem späte-

ren Zeitpunkt, hat er dies dem Dienstgeber ein-
schließlich Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage 
der Teilzeitbeschäftigung schriftlich spätestens 
drei Monate vor dem beabsichtigten Beginn be-
kannt zu geben. Beträgt jedoch der Zeitraum 
zwischen dem Ende der Frist gemäß Abs. 3 und 
dem Beginn der beabsichtigten Teilzeitbeschäf-
tigung weniger als drei Monate, so hat der 
Dienstnehmer die Teilzeitbeschäftigung schrift-
lich spätestens acht Wochen nach der Geburt 
des Kindes bekannt zu geben. 

(5) Der Dienstnehmer kann sowohl eine 
Änderung der Teilzeitbeschäftigung (Verlänge-
rung, Änderung des Ausmaßes oder der Lage) 
als auch eine vorzeitige Beendigung jeweils nur 
einmal verlangen. Er hat dies dem Dienstgeber 
schriftlich spätestens drei Monate vor der beab-
sichtigten Änderung oder Beendigung bekannt 
zu geben. 

(6) Der Dienstgeber kann sowohl eine Än-
derung der Teilzeitbeschäftigung (Änderung 
des Ausmaßes oder der Lage) als auch eine vor-
zeitige Beendigung jeweils nur einmal verlan-
gen. Er hat dies dem Dienstnehmer schriftlich 
spätestens drei Monate vor der beabsichtigten 
Änderung oder Beendigung bekannt zu geben. 

(7) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten 
einer Teilzeitbeschäftigung, gebühren dem 
Dienstnehmer sonstige, insbesondere einmalige 
Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in 
dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung 
entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

(8) Der Dienstgeber ist verpflichtet, seinem 
Dienstnehmer auf dessen Verlangen eine Bestä-
tigung über Beginn und Dauer der Teilzeitbe-
schäftigung oder die Nichtinanspruchnahme der 
Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Diese Be-
stätigung ist vom Dienstnehmer mit zu unter-
fertigen. 

(9) Die Teilzeitbeschäftigung des Dienst-
nehmers endet vorzeitig mit der Inanspruch-
nahme einer Karenz oder Teilzeitbeschäftigung 
nach diesem Gesetz für ein weiteres Kind. 
 

Verfahren beim Anspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung 

§ 41c 

(1) In Betrieben, in denen ein für den Dienst-
nehmer zuständiger Betriebsrat errichtet ist, ist 
dieser auf Verlangen des Dienstnehmers den 
Verhandlungen über Beginn, Dauer, Ausmaß 
oder Lage der Teilzeitbeschäftigung beizuzie-
hen. Kommt binnen zwei Wochen ab Bekannt-
gabe keine Einigung zustande, können im Ein-
vernehmen zwischen Dienstnehmer und Dienst-
geber Vertreter der gesetzlichen Interessenver-
tretungen der Dienstnehmer und der Dienst-
geber den Verhandlungen beigezogen werden.
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Der Dienstgeber hat das Ergebnis der Verhand-
lungen schriftlich aufzuzeichnen. Diese Aus-
fertigung ist sowohl vom Dienstgeber als auch 
vom Dienstnehmer zu unterzeichnen; eine Ab-
lichtung ist dem Dienstnehmer auszuhändigen. 

(2) Kommt binnen vier Wochen ab Be-
kanntgabe keine Einigung über Beginn, Dauer, 
Ausmaß oder Lage der Teilzeitbeschäftigung 
zustande, kann der Dienstnehmer die Teilzeit-
beschäftigung zu den von ihm bekannt gegebe-
nen Bedingungen antreten, sofern der Dienst-
geber nicht binnen zwei Wochen beim zustän-
digen Arbeits- und Sozialgericht einen Antrag 
nach § 433 Abs. 1 ZPO zur gütlichen Einigung 
gegebenenfalls im Rahmen eines Gerichtstages 
stellt. Dem Antrag ist das Ergebnis der Ver-
handlungen nach Abs. 1 anzuschließen. 

(3) Kommt binnen vier Wochen ab Einlan-
gen des Antrags beim Arbeits- und Sozialge-
richt keine gütliche Einigung zustande, hat der 
Dienstgeber binnen einer weiteren Woche den 
Dienstnehmer auf Einwilligung in die von ihm 
vorgeschlagenen Bedingungen der Teilzeitbe-
schäftigung beim zuständigen Arbeits- und So-
zialgericht zu klagen, andernfalls kann der 
Dienstnehmer die Teilzeitbeschäftigung zu den 
von ihm bekannt gegebenen Bedingungen an-
treten. Findet der Vergleichsversuch erst nach 
Ablauf von vier Wochen statt, beginnt die Frist 
für die Klagseinbringung mit dem auf den Ver-
gleichsversuch folgenden Tag. 

(4) Beabsichtigt der Dienstnehmer eine Än-
derung oder vorzeitige Beendigung der Teilzeit-
beschäftigung, ist Abs. 1 anzuwenden. Kommt 
binnen vier Wochen ab Bekanntgabe keine Eini-
gung zustande, kann der Dienstgeber binnen 
einer weiteren Woche dagegen Klage beim zu-
ständigen Arbeits- und Sozialgericht erheben. 
Bringt der Dienstgeber keine Klage ein, wird 
die vom Dienstnehmer bekannt gegebene Ände-
rung oder vorzeitige Beendigung der Teilzeit-
beschäftigung wirksam. 

(5) Beabsichtigt der Dienstgeber eine Ände-
rung der Teilzeitbeschäftigung oder eine vor-
zeitige Beendigung, ist Abs. 1 anzuwenden. 
Kommt binnen vier Wochen ab Bekanntgabe 
keine Einigung zustande, kann der Dienstgeber 
binnen einer weiteren Woche Klage auf eine 
Änderung oder vorzeitige Beendigung beim 
zuständigen Arbeits- und Sozialgericht erheben, 
andernfalls die Teilzeitbeschäftigung unver-
ändert bleibt. 
 

Verfahren bei der vereinbarten 
Teilzeitbeschäftigung 

§ 41d 

(1) In Betrieben, in denen ein für den 
Dienstnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet 

ist, ist dieser auf Verlangen des Dienstnehmers 
den Verhandlungen über die Teilzeitbeschäfti-
gung, deren Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß 
beizuziehen. 

(2) Kommt binnen zwei Wochen ab Be-
kanntgabe keine Einigung zustande, so kann 
der Dienstnehmer den Dienstgeber auf Einwil-
ligung in eine Teilzeitbeschäftigung einschließ-
lich deren Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß 
klagen. 

(3) Beabsichtigt der Dienstnehmer eine Än-
derung oder vorzeitige Beendigung der Teilzeit-
beschäftigung, ist Abs. 1 anzuwenden. Kommt 
binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe keine 
Einigung zustande, kann der Dienstnehmer 
binnen einer weiteren Woche Klage auf eine 
Änderung oder vorzeitige Beendigung der Teil-
zeitbeschäftigung beim zuständigen Arbeits- 
und Sozialgericht erheben. 

(4) Beabsichtigt der Dienstgeber eine Ände-
rung der Teilzeitbeschäftigung oder eine vor-
zeitige Beendigung, ist Abs. 1 anzuwenden. 
Kommt binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe 
keine Einigung zustande, kann der Dienstgeber 
binnen einer weiteren Woche Klage auf eine 
Änderung oder vorzeitige Beendigung beim 
zuständigen Arbeits- und Sozialgericht erheben, 
andernfalls die Teilzeitbeschäftigung unver-
ändert bleibt. 
 

Karenz an Stelle von Teilzeitbeschäftigung 
§ 41e 

(1) Kommt zwischen dem Dienstnehmer und 
dem Dienstgeber keine Einigung über die Teil-
zeitbeschäftigung nach den §§ 41 und 41a zu-
stande, kann der Dienstnehmer dem Dienstgeber 
binnen einer Woche bekannt geben, dass er 
a) an Stelle der Teilzeitbeschäftigung oder 
b) bis zur Entscheidung des Arbeits- und So-

zialgerichtes 
Karenz, längstens jedoch bis zum Ablauf des 
zweiten Lebensjahres des Kindes, in Anspruch 
nimmt. 

(2) Gibt das Gericht der Klage des Dienst-
gebers in einem Rechtsstreit nach § 41c Abs. 3 
statt oder der Klage des Dienstnehmers nach 
§ 41d Abs. 2 nicht statt, kann der Dienstnehmer 
binnen einer Woche nach Zugang des Urteils 
dem Dienstgeber bekannt geben, dass er Karenz 
längstens bis zum Ablauf des zweiten Lebens-
jahres des Kindes in Anspruch nimmt. 
 

Kündigungs- und Entlassungsschutz bei 
einer Teilzeitbeschäftigung 

§ 41f 

(1) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz 
beginnt grundsätzlich mit der Bekanntgabe der 
Teilzeitbeschäftigung, frühestens jedoch vier 
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Monate vor dem beabsichtigten Antritt der 
Teilzeitbeschäftigung, nicht jedoch vor der Ge-
burt des Kindes. Er dauert bis vier Wochen 
nach dem Ende der Teilzeitbeschäftigung, 
längstens jedoch bis vier Wochen nach dem 
Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes. 
Eine Entlassung kann nur nach Zustimmung 
des Gerichts aus den in § 50 ausdrücklich ange-
führten Gründen ausgesprochen werden. Die 
Bestimmungen über den Kündigungs- und 
Entlassungsschutz gelten auch während eines 
Verfahrens nach den §§ 41c und 41d. 

(2) Dauert die Teilzeitbeschäftigung länger 
als bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des 
Kindes oder beginnt sie nach dem Ablauf des 
vierten Lebensjahres des Kindes, kann eine 
Kündigung wegen einer beabsichtigten oder 
tatsächlich in Anspruch genommenen Teilzeit-
beschäftigung bei Gericht angefochten werden. 
§ 231 Abs. 6 ist anzuwenden. 

(3) Wird während der Teilzeitbeschäftigung 
ohne Zustimmung des Dienstgebers eine wei-
tere Erwerbstätigkeit aufgenommen, kann der 
Dienstgeber binnen acht Wochen ab Kenntnis 
entgegen Abs. 1 und 2 eine Kündigung wegen 
dieser Erwerbstätigkeit aussprechen. 
 

Teilzeitbeschäftigung des  
Adoptiv- oder Pflegevaters 

§ 41g 

Die §§ 41 bis 41f gelten auch für einen 
Adoptiv- oder Pflegevater mit der Maßgabe, 
dass die Teilzeitbeschäftigung frühestens mit 
der Annahme oder der Übernahme des Kindes 
beginnen kann. Beabsichtigt der Dienstnehmer 
die Teilzeitbeschäftigung zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt, hat er dies dem Dienstgeber ein-
schließlich Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage 
unverzüglich bekannt zu geben. 
 

Änderung der Lage der Arbeitszeit 
§ 41h 

Die §§ 41 bis 41g sind auch für eine vom 
Dienstnehmer beabsichtigte Änderung der Lage 
der Arbeitszeit mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass das Ausmaß der Arbeitszeit außer Betracht 
bleibt.“ 
 

14. Der § 42a lautet: 
 

„Dienst(Werks)wohnung 
§ 42a 

Vereinbarungen über den Anspruch des 
Dienstnehmers auf eine beigestellte Dienst(Werks)- 
wohnung oder sonstige Unterkunft können 
während der Dauer des Kündigungs- und Ent-
lassungsschutzes gemäß §§ 39 und 41f nur vor

Gericht nach vorangegangener Rechtsbelehrung 
des Dienstnehmers getroffen werden.“ 
 

14a. Die §§ 45 und 46 entfallen. 
 

15. Der § 47 Abs. 4 lit. a lautet: 
„a) Dienstnehmer ab Erreichung der für die 

(vorzeitige) Alterspension erforderlichen 
Altersgrenze oder wegen Inanspruchnahme 
einer Pension aus einem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung oder einer 
vorzeitigen Alterspension wegen geminder-
ter Arbeitsfähigkeit aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung oder wegen Inan-
spruchnahme einer Alterspension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung nach § 4 
Abs. 2 Allgemeines Pensionsgesetz (APG), 
oder wegen Inanspruchnahme einer Alters-
pension nach § 4 Abs. 3 APG das Dienst-
verhältnis auflösen oder“ 

 
16. Im § 47 Abs. 4 lit. b wird nach dem Wort „Teil-

zeitbeschäftigung“ der Klammerausdruck 
„(§ 125)“ durch den Klammerausdruck „(§§ 125, 
125a oder 125g)“ ersetzt. 
 

17. Im § 47 Abs. 7 wird nach dem Wort „Teilzeit-
beschäftigung“ der Klammerausdruck „(§§ 41, 
41a und 41g)“ eingefügt. 
 

18. Im § 47 Abs. 8 lit. a wird der Ausdruck „§ 40b 
Abs. 1“ durch den Ausdruck „§ 40a Abs. 1“ er-
setzt. 
 

19. Im § 47 Abs. 8 lit. c wird die Wortfolge „ge-
mäß den §§ 41, 41a und 125“ durch die Wort-
folge „gemäß den §§ 41, 41a, 41g, 125, 125a 
oder 125g“ ersetzt. 
 

20. Der § 48 lautet: 
 

„Freizeit während der  
Kündigungsfrist 

§ 48 

(1) Bei Kündigung durch den Dienstgeber 
ist dem Dienstnehmer während der Kündi-
gungsfrist auf sein Verlangen wöchentlich min-
destens ein Fünftel der regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit ohne Schmälerung des Ent-
gelts freizugeben. 

(2) Ansprüche nach Abs. 1 bestehen nicht, 
wenn der Dienstnehmer einen Anspruch auf 
eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsver-
sicherung hat, sofern eine Bescheinigung über 
die vorläufige Krankenversicherung vom Pen-
sionsversicherungsträger ausgestellt wurde (§ 10 
Abs. 7 ASVG). 
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(3) Abs. 2 gilt nicht bei Kündigung wegen 
Inanspruchnahme einer Gleitpension gemäß 
§ 253c ASVG. 

(4) Durch Kollektivvertrag können abwei-
chende Regelungen getroffen werden.“ 
 

21. Der § 56 Abs. 3 lautet: 
„(3) Besteht in einem Unternehmen oder 

Betrieb keine Dienstnehmervertretung, so hat 
der Veräußerer oder der Erwerber die vom Be-
triebsübergang betroffenen Dienstnehmer im 
Vorhinein über 
a) den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt 

des Übergangs, 
b) den Grund des Übergangs, 
c) die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozia-

len Folgen des Übergangs für die Dienst-
nehmer sowie 

d) die hinsichtlich der Dienstnehmer in Aus-
sicht genommenen Maßnahmen 

schriftlich zu informieren. Diese Information 
kann auch durch Aushang an einer geeigneten, 
für den Dienstnehmer leicht zugänglichen Stel-
le im Unternehmen oder Betrieb erfolgen.“ 
 

22. Der § 59 Abs. 2 lautet: 
„(2) Für Abfertigungsansprüche, die nach 

dem Betriebsübergang entstehen, haftet der 
Veräußerer fünf Jahre nach dem Betriebsüber-
gang und nur mit jenem Betrag, der dem fikti-
ven Abfertigungsanspruch im Zeitpunkt des 
Betriebsüberganges entspricht. Für Ansprüche 
auf eine Betriebspension aus einem Leistungs-
fall nach dem Betriebsübergang haftet der Ver-
äußerer fünf Jahre nach dem Betriebsübergang 
und nur mit jenem Betrag, der den im Zeitpunkt 
des Betriebsüberganges bestehenden Pensions-
anwartschaften entspricht. Sofern zum Zeit-
punkt des Betriebsübergangs Rückstellungen 
entsprechend § 211 Abs. 2 des Handelsgesetz-
buches für Abfertigungs- oder Pensionsanwart-
schaften mit der dafür nach § 14 Abs. 5 EStG 
1988 im gesetzlichen Ausmaß zu bildenden 
Wertpapierdeckung oder gleichwertige Siche-
rungsmittel auf den Erwerber übertragen wer-
den, haftet der Veräußerer für die im ersten 
oder zweiten Satz genannten Beträge nur für 
eine allfällige Differenz zwischen dem Wert der 
übertragenen Sicherungsmittel und dem Wert 
der fiktiven Ansprüche jeweils zum Zeitpunkt 
des Betriebsübergangs; diese Haftung endet ein 
Jahr nach dem Betriebsübergang. Der Veräuße-
rer hat die betroffenen Dienstnehmer von der 
Übertragung der Sicherungsmittel zu informie-
ren. Der Erwerber hat die vom Veräußerer 
übertragene Wertpapierdeckung oder die Siche-
rungsmittel zumindest in dem in den beiden 
ersten Sätzen genannten Zeitraum in seinem 
Vermögen zu halten. Die Wertpapierdeckung 

oder die Sicherungsmittel dürfen während die-
ses Zeitraums nur zur Befriedigung von Abfer-
tigungs- oder Betriebspensionsansprüchen der 
Dienstnehmer vermindert werden. Die übertra-
gene Wertpapierdeckung darf während dieses 
Zeitraums auf die Verpflichtung des Erwerbers 
nach § 14 Abs. 5 oder 7 EStG 1988 nicht ange-
rechnet werden.“ 
 

23. Im § 59 Abs. 4 wird das Wort „Spaltungsgeset-
zes“ durch die Wortfolge „Bundesgesetzes über 
die Spaltung von Kapitalgesellschaften“ und 
die Wortfolge „Art. I des Gesellschaftsrechts-
änderungsgesetzes 1993“ durch die Wortfolge 
„Art. XIII des EU-Gesellschaftsrechtsänderungs-
gesetzes“ ersetzt. 
 

24. Im § 59a Abs. 3 wird der Ausdruck „125 Abs. 1 
letzter Satz“ durch den Ausdruck „125b Abs. 8“ 
und der Ausdruck „§ 46a WG“ durch den Aus-
druck „§ 37 WG“ ersetzt. 
 

25. Der § 59a Abs. 4 lautet: 
„(4) Wird das Dienstverhältnis während einer 

Bildungskarenz beendet, ist bei der Berechnung 
der Abfertigung gemäß § 47 das für das letzte 
Jahr vor Antritt der Bildungskarenz gebührende 
Jahresentgelt, bei Berechnung der Ersatzleis-
tung gemäß § 95 das für den letzten Monat vor 
Antritt der Bildungskarenz gebührende Entgelt 
zugrunde zu legen.“ 
 

26. Der § 59f Abs. 2 lautet: 
„(2) Der Dienstgeber hat abweichend von 

Abs. 1 die Wahlmöglichkeit, die Abfertigungs-
beiträge aus geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnissen gemäß § 5 Abs. 2 ASVG entweder 
monatlich oder jährlich (Beitragszeitraum Ka-
lendermonat oder -jahr) zu überweisen. Bei 
einer jährlichen Zahlungsweise sind zusätzlich 
2,5 v.H. vom zu leistenden Beitrag gleichzeitig 
mit diesem Beitrag an den zuständigen Träger 
der Krankenversicherung zur Weiterleitung an 
die MV-Kasse zu überweisen. Die Fälligkeit 
der Beiträge ergibt sich aus § 58 ASVG. Ab-
weichend davon sind bei einer jährlichen Zah-
lungsweise die Abfertigungsbeiträge bei einer 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwei Wo-
chen nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses 
fällig. Eine Änderung der Zahlungsweise ist nur 
zum Ende des Kalenderjahres zulässig. Der 
Dienstgeber hat eine Änderung der Zahlungs-
weise dem zuständigen Träger der Krankenver-
sicherung vor dem Beitragszeitraum, für den 
die Änderung der Zahlungsweise vorgenom-
men wird, zu melden.“ 
 

27. Im § 59f werden die bisherigen Abs. 2 bis 6 als 
Abs. 3 bis 7 bezeichnet; im nunmehrigen Abs. 4 
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 wird der Ausdruck „Abs. 1 und 2“ durch den 

Ausdruck „Abs. 1 bis 3“ ersetzt; im nunmehri-
gen Abs. 5 wird der Ausdruck „Abs. 1 bis 3“ 
durch den Ausdruck „Abs. 1 bis 4“ ersetzt. 
 

28. Im § 59h Abs. 2 entfällt des Wort „zunächst“. 
 

29. Der § 59h Abs. 4 und 5 lautet: 
„(4) Der Dienstgeber hat die Einleitung 

eines Verfahrens bei der Schlichtungsstelle, die 
innerhalb von sechs Monaten ab Beginn des 
Dienstverhältnisses zu erfolgen hat, dem zu-
ständigen Träger der Krankenversicherung un-
verzüglich zu melden. 

(5) Die Schlichtungsstelle hat die MV-
Kasse und den zuständigen Träger der Kran-
kenversicherung über die Entscheidung schrift-
lich zu informieren.“ 
 

30. Im § 59h wird der bisherige Abs. 4 als Abs. 6 
bezeichnet. 
 

31. Der § 59j Abs. 4 lautet: 
„(4) Der § 59h Abs. 1 bis 3 ist auf einen 

Wechsel der MV-Kasse (Abs. 1), der auf Ver-
langen des Dienstgebers, des Betriebsrates oder 
in Betrieben ohne Betriebsrat eines Drittels der 
Dienstnehmer erfolgt, anzuwenden.“ 
 

32. Im § 59l Abs. 2 lit. a wird der Ausdruck „§§ 41, 
41a oder 125“ durch den Ausdruck „§§ 41, 41a, 
41g, 125, 125a oder 125g“ ersetzt. 
 

33. Der § 59l Abs. 4 lit. a und b lautet: 
„a) bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

nach Vollendung des Anfallsalters für die 
vorzeitige Alterspension aus der gesetzli-
chen Pensionsversicherung oder nach Voll-
endung des 62. Lebensjahres (Korridorpen-
sion nach § 4 Abs. 2 Allgemeines Pensions-
gesetz – APG), wenn dieses Anfallsalter 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses niedriger ist als das Anfalls-
alter für die vorzeitige Alterspension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung oder 

b) bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
und Inanspruchnahme einer Alterspension 
nach § 4 Abs. 3 APG oder“ 

 
34. Im § 59l Abs. 4 wird die bisherige lit. b als lit. c 

bezeichnet. 
 
35. Nach § 59n werden folgende §§ 59o bis 59q 

eingefügt: 
 

„Sterbebegleitung 
§ 59o 

(1) Der Dienstnehmer kann schriftlich eine 
Herabsetzung, eine Änderung der Lage der Nor-

malarbeitszeit oder eine Freistellung gegen Ent-
fall des Arbeitsentgelts zum Zwecke der Ster-
bebegleitung eines nahen Angehörigen für einen 
bestimmten, drei Monate nicht übersteigenden 
Zeitraum unter Bekanntgabe von Beginn und 
Dauer verlangen, auch wenn kein gemeinsamer 
Haushalt mit dem nahen Angehörigen gegeben 
ist. Der Dienstnehmer kann eine Verlängerung 
der Maßnahme schriftlich verlangen, wobei die 
Gesamtdauer der Maßnahme sechs Monate 
nicht überschreiten darf. 

(2) Als nahe Angehörige gelten der Ehe-
gatte, Personen, die mit dem Dienstnehmer in 
gerader Linie verwandt sind, Wahl- und Pfle-
gekinder, Wahl- und Pflegeeltern, die Person, 
mit der der Dienstnehmer in Lebensgemein-
schaft lebt, Geschwister, Schwiegereltern und 
Schwiegerkinder und leibliche Kinder des an-
deren Ehegatten oder Lebensgefährten. 

(3) Der Dienstnehmer hat den Grund für die 
Maßnahme und deren Verlängerung als auch 
das Verwandtschaftsverhältnis glaubhaft zu 
machen. Auf Verlangen des Dienstgebers ist 
eine schriftliche Bescheinigung über das Ver-
wandtschaftsverhältnis vorzulegen. 

(4) Der Dienstnehmer kann die von ihm nach 
Abs. 1 verlangte Maßnahme frühestens fünf Ar-
beitstage, die Verlängerung frühestens zehn Ar-
beitstage nach Zugang der schriftlichen Bekannt-
gabe vornehmen. Die Maßnahme wird wirksam, 
sofern nicht der Dienstgeber binnen fünf Ar-
beitstagen – bei einer Verlängerung binnen zehn 
Arbeitstagen – ab Zugang der schriftlichen Be-
kanntgabe Klage gegen die Wirksamkeit der 
Maßnahme sowie deren Verlängerung beim 
zuständigen Arbeits- und Sozialgericht erhebt. 

(5) Der Dienstnehmer hat dem Dienstgeber 
den Wegfall der Sterbebegleitung unverzüglich 
bekannt zu geben. Er kann die vorzeitige Rück-
kehr zu der ursprünglichen Normalarbeitszeit 
nach zwei Wochen nach Wegfall der Sterbebe-
gleitung verlangen. Ebenso kann der Dienst-
geber bei Wegfall der Sterbebegleitung die vor-
zeitige Rückkehr des Dienstnehmers verlangen, 
sofern nicht berechtigte Interessen des Dienst-
nehmers dem entgegenstehen. 

(6) Fallen in das jeweilige Arbeitsjahr Zei-
ten einer Freistellung gegen Entfall des Arbeits-
entgelts, so gebührt ein Urlaub, soweit dieser 
noch nicht verbraucht worden ist, in dem Aus-
maß, das dem um die Dauer der Freistellung 
von der Arbeitsleistung verkürzten Arbeitsjahr 
entspricht. Ergeben sich bei der Berechnung 
des Urlaubsausmaßes Teile von Werktagen, so 
sind diese auf ganze Werktage aufzurunden. 

(7) Der Dienstnehmer behält den Anspruch 
auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge 
im Sinne des § 67 Abs. 1 des EStG 1988 in den 
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Kalenderjahren, in die Zeiten einer Freistellung 
gegen Entfall des Arbeitsentgelts fallen, in dem 
Ausmaß, das dem Teil des Kalenderjahres ent-
spricht, in den keine derartigen Zeiten fallen. 
Für den Dienstnehmer günstigere Regelungen 
werden dadurch nicht berührt. 

(8) Wird das Dienstverhältnis während der 
Inanspruchnahme der Maßnahme oder der Ver-
längerung beendet, ist bei der Berechnung einer 
gesetzlich zustehenden Abfertigung die frühere 
Arbeitszeit des Dienstnehmers vor dem Wirk-
samwerden der Maßnahme zugrunde zu legen. 
Erfolgt die Beendigung des Dienstverhältnisses 
während einer Freistellung von der Arbeitsleis-
tung, ist bei der Berechnung der Ersatzleistung 
gemäß § 95 das für den letzten Monat vor 
Antritt der Freistellung von der Arbeitsleistung 
gebührende Entgelt zugrunde zu legen. 
 

Begleitung von schwerst- 
erkrankten Kindern 

§ 59p 

Der § 59o ist auch bei der Begleitung von 
im gemeinsamen Haushalt lebenden, schwerst-
erkrankten Kindern (Wahl- oder Pflegekindern 
oder leiblichen Kindern des anderen Ehegatten 
oder Lebensgefährten) des Dienstnehmers an-
zuwenden. Abweichend von § 59o Abs. 1 kann 
die Maßnahme zunächst für einen bestimmten, 
fünf Monate nicht übersteigenden Zeitraum 
verlangt werden; bei einer Verlängerung der 
Maßnahme darf die Gesamtdauer der Maß-
nahme neun Monate nicht überschreiten. 
 

Kündigungs- und Entlassungsschutz bei 
Sterbebegleitung und der  

Begleitung schwersterkrankter Kinder 
§ 59q 

Der Dienstnehmer kann ab Bekanntgabe 
einer in § 59o Abs. 1 oder § 59p vorgesehenen 
Maßnahme und bis zum Ablauf von vier Wo-
chen nach deren Ende rechtswirksam weder ge-
kündigt noch entlassen werden. Abweichend 
vom ersten Satz kann eine Kündigung oder 
Entlassung rechtswirksam ausgesprochen wer-
den, wenn vorher die Zustimmung des zustän-
digen Arbeits- und Sozialgerichts eingeholt 
wurde.“ 
 

36. Im § 88 Abs. 2 Z. 4 wird der Ausdruck „§ 1 
Abs. 2 des Entwicklungshilfegesetzes“ durch 
den Ausdruck „§ 3 Abs. 2 des Entwicklungszu-
sammenarbeitsgesetzes“ ersetzt. 

 
37. Im § 89 Abs. 5 wird die Wortfolge „der die 

Karenz um zehn Monate übersteigt“ durch die 
Wortfolge „um den die Karenz zehn Monate 
übersteigt“ ersetzt. 

38. Der § 94 entfällt. 
 
39. Der § 95 lautet: 

 
„Ersatzleistung 

§ 95 

(1) Dem Dienstnehmer gebührt für das Ur-
laubsjahr, in dem das Dienstverhältnis endet, 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstver-
hältnisses eine Ersatzleistung als Abgeltung für 
den der Dauer der Dienstzeit in diesem Ur-
laubsjahr im Verhältnis zum gesamten Ur-
laubsjahr entsprechenden Urlaub. Bereits ver-
brauchter Jahresurlaub ist auf das aliquote Ur-
laubsausmaß anzurechnen. Urlaubsentgelt für 
einen über das aliquote Ausmaß hinaus ver-
brauchten Jahresurlaub ist nicht rückzuerstat-
ten, außer bei Beendigung des Dienstverhält-
nisses durch 
a) unberechtigten vorzeitigen Austritt oder 
b) verschuldete Entlassung. 
Der Erstattungsbetrag hat dem für den zu viel 
verbrauchten Urlaub zum Zeitpunkt des Ur-
laubsverbrauchs erhaltenen Urlaubsentgelt zu 
entsprechen. 

(2) Eine Ersatzleistung gebührt nicht, wenn 
der Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vor-
zeitig austritt. 

(3) Für nicht verbrauchten Urlaub aus voran-
gegangenen Urlaubsjahren gebührt anstelle des 
noch ausständigen Urlaubsentgelts eine Ersatz-
leistung in vollem Ausmaß des noch ausständi-
gen Urlaubsentgelts, soweit der Urlaubsanspruch 
noch nicht verjährt ist. 

(4) Endet das Dienstverhältnis während einer 
Teilzeitbeschäftigung gemäß § 41, § 41a, § 41g, 
§ 125, § 125a oder § 125g durch 
a) Entlassung ohne Verschulden des Dienst-

nehmers, 
b) begründeten vorzeitigen Austritt des Dienst-

nehmers, 
c) Kündigung seitens des Dienstgebers oder 
d) einvernehmliche Auflösung, 
ist der Berechnung der Ersatzleistung im Sinne 
des Abs. 1 jene Arbeitszeit zugrunde zu legen, 
die in dem Urlaubsjahr, in dem der Urlaubsan-
spruch entstanden ist, vom Dienstnehmer über-
wiegend zu leisten war. 

(5) Bei Tod des Dienstnehmers gebührt die 
Ersatzleistung im Sinne der Abs. 1, 3 und 4 den 
gesetzlichen Erben, zu deren Erhaltung der Erb-
lasser gesetzlich verpflichtet war.“ 
 

40. Der § 97 Abs. 2 lautet: 
„(2) Bei der Ermittlung und Beurteilung der 

Gefahren sind auch besonders gefährdete oder 
schutzbedürftige Dienstnehmer sowie die Eig-
nung der Dienstnehmer im Hinblick auf Kon-
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stitution, Körperkräfte, Alter und Qualifikation 
(§ 98 Abs. 1) zu berücksichtigen.“ 
 

41. Im § 97 Abs. 5 wird der Ausdruck „§ 115a“ 
durch den Ausdruck „§ 115“ ersetzt. 

 
42. Im § 97a Abs. 1 wird der Ausdruck „§ 115a“ 

durch den Ausdruck „§ 115“ ersetzt. 
 
43. Der § 100 Abs. 2 lit. c und d lautet: 

„c) die für die betriebsfremden Dienstnehmer 
wegen Gefahren in der Arbeitsstätte er-
forderlichen Schutzmaßnahmen im Einver-
nehmen mit deren Dienstgeber festzulegen 
und 

d) für deren Durchführung zu sorgen, ausge-
nommen die Beaufsichtigung der betriebs-
fremden Personen.“ 

 
44. Der § 100 Abs. 3 lautet: 

„(3) Durch Abs. 2 wird die Verantwortlich-
keit der einzelnen Dienstgeber für die Einhal-
tung der Dienstnehmerschutzvorschriften für 
ihre Dienstnehmer nicht eingeschränkt und de-
ren Verantwortung für betriebsfremde Dienst-
nehmer nur insoweit ausgeweitet, als sich dies 
ausdrücklich aus Abs. 2 ergibt.“ 

 
45. Im § 102 entfällt der bisherige Abs. 2; die 

bisherigen Abs. 3 bis 9 sind als Abs. 2 bis 8 zu 
bezeichnen; im nunmehrigen Abs. 2 lautet der 
zweiten Satz: „Dies gilt auch dann, wenn ein 
Betriebsratsmitglied die Aufgaben einer Si-
cherheitsvertrauensperson übernimmt.“ 
 

46. Im § 103 Abs. 3 wird der Ausdruck „§ 115a“ 
durch den Ausdruck „§ 115“ ersetzt. 

 
47. Der § 103b Abs. 3 erster Satz entfällt. 
 
48. Dem § 103b wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Die Unterweisung ist erforderlichen-
falls in regelmäßigen Abständen zu wiederho-
len. Sie muss jedenfalls dann durchgeführt 
werden, wenn dies gemäß § 97 Abs. 5 als Maß-
nahme zur Gefahrenverhütung festgelegt ist.“ 
 

49. Im § 104 Abs. 3 wird das Wort „Schutzvorrich-
tungen“ durch das Wort „Schutzeinrichtungen“ 
ersetzt. 

 
50. Der § 107h Abs. 2 lautet: 

„(2) Wenn aus betrieblichen Gründen Rau-
cher und Nichtraucher gemeinsam in einem Bü-
roraum oder einem vergleichbaren Arbeitsraum 
arbeiten müssen, der nur durch Betriebsangehö-
rige genutzt wird, ist das Rauchen am Arbeits-
platz verboten.“ 

51. Der § 109 Abs. 6 lit. a und b lautet: 
„a) Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach 

dem Chemikaliengesetz 1996, dem Pflan-
zenschutzmittelgesetz 1997, dem Abfall-
wirtschaftsgesetz 2002 oder dem Biozid-
Produkte-Gesetz gekennzeichnet oder de-
klariert ist, können Dienstgeber, die über 
keine anderen Erkenntnisse verfügen, davon 
ausgehen, dass die Angaben dieser Kenn-
zeichnung zutreffend und vollständig sind. 

b) Ist ein erworbener Arbeitsstoff nicht nach 
lit. a gekennzeichnet oder deklariert, können 
Dienstgeber, die über keine anderen Er-
kenntnisse verfügen, davon ausgehen, dass 
der Arbeitsstoff keiner Kennzeichnungs-
pflicht nach den in lit. a genannten Bundes-
gesetzen unterliegt.“ 

 
52. Im § 112 Abs. 1 erster Satz wird nach dem Wort 

„Sicherheitsfachkräfte“ die Wortfolge „(Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit)“ eingefügt. 

 
53. Im § 112a Abs. 1 zweiter Satz wird nach dem 

Wort „Sicherheitsfachkräfte“ die Wortfolge „und 
erforderlichenfalls weitere geeignete Fachleute“ 
eingefügt. 

 
54. Der § 112a Abs. 4 lautet: 

„(4) In die Präventionszeit der Sicherheits-
fachkräfte darf nur die für folgende Tätigkeiten 
aufgewendete Zeit eingerechnet werden: 
a) die Beratung und Unterstützung des Dienst-

gebers in Angelegenheiten gemäß Abs. 1, 
b) die Beratung der Dienstnehmer, der Sicher-

heitsvertrauenspersonen und des Betriebs-
rats in Angelegenheiten der Arbeitssicher-
heit und der menschengerechten Arbeits-
gestaltung, 

c) die Besichtigung der Arbeitsstätten und Flä-
chen gemäß § 107 Abs. 2 sowie die Teil-
nahme an Besichtigungen durch die Land- 
und Forstwirtschaftsinspektion, 

d) die Ermittlung und Untersuchung der Ursa-
chen von Arbeitsunfällen und arbeitsbeding-
ten Erkrankungen sowie die Auswertung 
dieser Ermittlungen und Untersuchungen, 

e) die Überprüfung und Anpassung der nach 
diesem Gesetz erforderlichen Ermittlungen 
und Beurteilungen der Gefahren und der 
festgelegten Maßnahmen samt Anpassung 
der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokumente, 

f) die Weiterbildung bis zum Höchstmaß von 
15 v.H. der für sie festgelegten jährlichen 
Präventionszeit, 

g) die Dokumentation der Tätigkeit und der 
Ergebnisse von Untersuchungen sowie die 
Erstellung von Berichten und Programmen 
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 auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und 
der Arbeitsgestaltung und 

h) die Koordination der Tätigkeit mehrerer Si-
cherheitsfachkräfte.“ 

 
55. Der § 112a Abs. 6 vorletzter Satz lautet: 

„Diese Begehungen haben sich auf die Aufga-
ben der Präventivfachkräfte gemäß Abs. 1 und 
§ 113a Abs. 1 in der Arbeitsstätte, einschließ-
lich aller dazu gehöriger Flächen gemäß § 107 
Abs. 2, zu beziehen.“ 
 

56. Der § 112a Abs. 7 entfällt; die bisherigen Abs. 8 
bis 13 sind als Abs. 7 bis 12 zu bezeichnen. 
 

57. Im nunmehrigen § 112a Abs. 7 erster Satz wird 
die Zahl „7“ durch die Zahl „6“ ersetzt. 
 

58. Im nunmehrigen § 112a Abs. 11 wird der Aus-
druck „Abs. 11 letzter Satz“ durch den Aus-
druck „Abs. 10 letzter Satz“ und der Ausdruck 
„Abs. 11 lit. b“ durch den Ausdruck „Abs. 10 
lit. b“ ersetzt. 
 

59. Im § 112b Abs. 3 wird die Zahl „11“ durch die 
Zahl „10“ ersetzt. 
 

60. Der § 113a Abs. 7 und 8 lautet: 
„(7) Der § 112a Abs. 7 bis 9 und 12 ist 

sinngemäß anzuwenden. 
(8) In die Präventionszeit der Arbeitsmedi-

ziner darf nur die für folgende Tätigkeiten auf-
gewendete Zeit eingerechnet werden: 
a) die Beratung und Unterstützung des Dienst-

gebers in Angelegenheiten gemäß Abs. 1, 
b) die Beratung der Dienstnehmer, der Sicher-

heitsvertrauenspersonen und des Betriebs-
rats in Angelegenheiten des Gesundheits-
schutzes, der auf die Arbeitsbedingungen 
bezogenen Gesundheitsförderung und der 
menschengerechten Arbeitsgestaltung, 

c) die Besichtigung der Arbeitsstätten und Flä-
chen gemäß § 107 Abs. 2 sowie die Teil-
nahme an Besichtigungen durch die Land- 
und Forstwirtschaftsinspektion, 

d) die Ermittlung und Untersuchung der Ursa-
chen von arbeitsbedingten Erkrankungen und 
Gesundheitsgefahren sowie die Auswertung 
dieser Ermittlungen und Untersuchungen, 

e) die arbeitsmedizinische Untersuchung von 
Dienstnehmern bis zum Höchstausmaß von 
20 v.H. der für sie festgelegten jährlichen 
Präventionszeit, 

f) die Überprüfung und Anpassung der nach 
diesem Gesetz erforderlichen Ermittlungen 
und Beurteilungen der Gefahren und der 
festgelegten Maßnahmen samt Anpassung 
der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokumente, 

g) die Durchführung von Schutzimpfungen, 
die mit der Tätigkeit der Dienstnehmer im 
Zusammenhang stehen, 

h) die Weiterbildung bis zum Höchstmaß von 
15 v.H. der für sie festgelegten jährlichen 
Präventionszeit, 

i) die Dokumentation der Tätigkeit und der 
Ergebnisse von Untersuchungen sowie die 
Erstellung von Berichten und Programmen 
auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes 
und der Gesundheitsförderung und 

j) die Koordination der Tätigkeit mehrerer Ar-
beitsmediziner.“ 

 
61. Im § 113e wird die Wortfolge „§§ 112a Abs. 6 

und 7 und 113a Abs. 6 und 7“ durch die Wort-
folge „§§ 112a Abs. 6 und 113a Abs. 6“ ersetzt. 

 
62. Nach § 113e werden folgende §§ 113f und 

113g eingefügt: 
 

„Sonstige Fachleute 
§ 113f 

(1) Der Dienstgeber hat den in der Präven-
tionszeit beschäftigten sonstigen Fachleuten, 
wie Chemiker, Toxikologen, Ergonomen oder 
Arbeitspsychologen, alle zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Informationen und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die sons-
tigen Fachleute sind bei der Anwendung ihrer 
Fachkunde weisungsfrei. 

(2) Die Präventivfachkräfte, der Betriebsrat 
und sonstige Fachleute haben zusammenzu-
arbeiten. 

(3) Die sonstigen Fachleute haben, sofern 
ihre Beschäftigung innerhalb der Präventions-
zeit ein Kalenderjahr nicht überschreitet, nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit, sonst jährlich, dem 
Dienstgeber einen zusammenfassenden Bericht 
über ihre Tätigkeit samt Vorschlägen zur Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen vorzulegen, 
der auch eine systematische Darstellung der 
Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu enthalten hat. 
 

Präventionszeit 
§ 113g 

(1) Sofern in § 112a und § 113a nicht ande-
res bestimmt wird, sind Sicherheitsfachkräfte 
und Arbeitsmediziner mindestens im Ausmaß 
der im Folgenden für sie festgelegten Präven-
tionszeit zu beschäftigen. 

(2) Die Präventionszeit pro Kalenderjahr be-
trägt 
a) für Dienstnehmer an Büroarbeitsplätzen so-

wie an Arbeitsplätzen mit Büroarbeitsplät-
zen vergleichbaren Gefährdungen und Be-
lastungen (geringe körperliche Belastung): 
1,2 Stunden pro Dienstnehmer, 
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b) für Dienstnehmer an sonstigen Arbeitsplät-
zen: 1,5 Stunden pro Dienstnehmer. 

Bei Berechnung der jährlichen Präventionszei-
ten für die jeweiligen Arbeitsstätten sind Teile 
von Stunden unterhalb von 0,5 auf ganze Stun-
den abzurunden und ab 0,5 auf ganze Stunden 
aufzurunden. Eine Neuberechnung der jährli-
chen Präventionszeit im laufenden Kalender-
jahr hat erst bei Änderung der der Berechnung 
zugrunde gelegten Dienstnehmerzahl um mehr 
als 5 v.H. zu erfolgen. 

(3) Das Ausmaß der Präventionszeit pro 
Kalenderjahr richtet sich nach der Anzahl der 
Dienstnehmer, die in einer Arbeitsstätte be-
schäftigt werden. Auf Flächen gemäß § 107 
Abs. 2 beschäftigte Dienstnehmer sind einzu-
rechnen. Teilzeitbeschäftigte Dienstnehmer 
sind entsprechend dem Umfang ihrer Beschäf-
tigung anteilsmäßig einzurechnen. In Arbeits-
stätten mit saisonal bedingt wechselnder 
Dienstnehmerzahl richtet sich die jährliche Prä-
ventionszeit nach der vorhersehbaren durch-
schnittlichen Dienstnehmerzahl. 

(4) Der Dienstgeber hat pro Kalenderjahr 
die Sicherheitsfachkräfte im Ausmaß von min-
destens 40 v.H. und die Arbeitsmediziner im 
Ausmaß von mindestens 35 v.H. der gemäß 
Abs. 2 ermittelten Präventionszeit zu beschäfti-
gen. Zumindest im Ausmaß der restlichen 25 
v.H. der jährlichen Präventionszeit hat der 
Dienstgeber je nach der in der Arbeitsstätte ge-
gebenen Gefährdungs- und Belastungssituation 
beizuziehende sonstige geeignete Fachleute 
oder die Sicherheitsfachkräfte oder Arbeitsme-
diziner zu beschäftigen. 

(5) Die Präventionszeit der Sicherheitsfach-
kräfte sowie die Präventionszeit der Arbeitsme-
diziner ist unter Berücksichtigung der betriebli-
chen Verhältnisse auf das Kalenderjahr aufzu-
teilen. Jeder Teil muss jeweils mindestens zwei 
Stunden betragen. 

(6) Die Präventionszeit der Sicherheitsfach-
kräfte kann auf mehrere Sicherheitsfachkräfte, 
die Präventionszeit der Arbeitsmediziner auf 
mehrere Arbeitsmediziner aufgeteilt werden, 
wenn dies aus organisatorischen oder fach-
lichen Gründen zweckmäßig ist.“ 
 

63. Die §§ 114 und 115 entfallen, der bisherige 
§ 115a ist als § 115 zu bezeichnen. 

 
64. Im § 116 Abs. 7 wird der Ausdruck „BGBl. II 

Nr. 24/1997“ durch den Ausdruck „BGBl. II 
Nr. 470/2001“ ersetzt. 

 
65. Der § 119 zweiter Satz lautet: „Werdende und 

stillende Mütter dürfen in der Zeit von 19 Uhr 
bis 5 Uhr nicht beschäftigt werden.“ 

66. Im § 123 Abs. 1 und 2 wird jeweils der Aus-
druck „115a“ durch den Ausdruck „115“ er-
setzt. 

 
67. Der § 124 Abs. 2 lautet: 

„(2) Eine gleichzeitige Inanspruchnahme 
von Karenz durch beide Elternteile ist ausge-
nommen im Falle des § 124a Abs. 1 letzter Satz 
nicht zulässig.“ 
 

68. Im § 124 werden die bisherigen Abs. 2 bis 4 als 
Abs. 3 bis 5 bezeichnet; im nunmehrigen Abs. 5 
wird die Zahl „3“ durch die Zahl „4“ ersetzt. 

 
69. Im § 124b Abs. 2 wird der Ausdruck „§ 124a 

Abs. 3“ durch den Ausdruck „§ 124a Abs. 2“ 
ersetzt. 

 
70. Im § 124d Abs. 3 entfällt das Wort „vereinbar-

ten“. 
 
71. Die §§ 125 bis 125h lauten: 

 
„Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung 

§ 125 

(1) Die Dienstnehmerin hat einen Anspruch 
auf Teilzeitbeschäftigung längstens bis zum 
Ablauf des siebenten Lebensjahres oder einem 
späteren Schuleintritt des Kindes, wenn 
a) das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des An-

tritts der Teilzeitbeschäftigung ununterbro-
chen drei Jahre gedauert hat und 

b) die Dienstnehmerin zu diesem Zeitpunkt in 
einem Betrieb (§ 156) mit mehr als 20 
Dienstnehmern und Dienstnehmerinnen be-
schäftigt ist. 

Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeit-
beschäftigung sind mit dem Dienstgeber zu 
vereinbaren, wobei die betrieblichen Interessen 
und die Interessen der Dienstnehmerin zu be-
rücksichtigen sind. Dienstnehmerinnen haben 
während eines Lehrverhältnisses keinen An-
spruch auf Teilzeitbeschäftigung. 

(2) Alle Zeiten, die die Dienstnehmerin in 
unmittelbar vorausgegangenen Dienstverhält-
nissen zum selben Dienstgeber zurückgelegt 
hat, sind bei der Berechnung der Mindestdauer 
des Dienstverhältnisses nach Abs. 1 lit. a zu be-
rücksichtigen. Ebenso zählen Zeiten von unter-
brochenen Dienstverhältnissen, die aufgrund von 
Wiedereinstellungszusagen oder Wiedereinstel-
lungsvereinbarungen beim selben Dienstgeber 
fortgesetzt werden, für die Mindestdauer des 
Dienstverhältnisses. Zeiten einer Karenz nach 
diesem Gesetz werden abweichend von § 124e 
in Verbindung mit § 40b Abs. 1 dritter Satz auf 
die Mindestdauer des Dienstverhältnisses ange-
rechnet. 
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(3) Für die Ermittlung der Dienstnehmer-
zahl nach Abs. 1 lit. b ist maßgeblich, wie viele 
Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen regel-
mäßig im Betrieb beschäftigt werden. In Betrie-
ben mit saisonal schwankender Dienstnehmer-
zahl gilt das Erfordernis der Mindestanzahl der 
Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen als erfüllt, 
wenn die Dienstnehmerzahl im Jahr vor dem 
Antritt der Teilzeitbeschäftigung durchschnitt-
lich mehr als 20 Dienstnehmer und Dienstneh-
merinnen betragen hat. 

(4) In Betrieben mit bis zu 20 Dienstneh-
mern und Dienstnehmerinnen kann in einer Be-
triebsvereinbarung im Sinne des § 222 Abs. 1 
Z. 24 insbesondere festgelegt werden, dass die 
Dienstnehmerinnen einen Anspruch auf Teil-
zeitbeschäftigung nach Abs. 1 haben. Auf diese 
Teilzeitbeschäftigung sind sämtliche Bestim-
mungen anzuwenden, die für eine Teilzeitbe-
schäftigung nach Abs. 1 gelten. Die Kündigung 
einer solchen Betriebsvereinbarung ist nur hin-
sichtlich der Dienstverhältnisse jener Dienst-
nehmerinnen wirksam, die zum Kündigungster-
min keine Teilzeitbeschäftigung nach der Be-
triebsvereinbarung schriftlich bekannt gegeben 
oder angetreten haben. 
 

Vereinbarte Teilzeitbeschäftigung 
§ 125a 

Die Dienstnehmerin, die keinen Anspruch 
auf Teilzeitbeschäftigung nach § 125 Abs. 1 
oder 4 hat, kann mit dem Dienstgeber eine Teil-
zeitbeschäftigung einschließlich Beginn, Dauer, 
Ausmaß und Lage längstens bis zum Ablauf des 
vierten Lebensjahres des Kindes vereinbaren. 
 

Gemeinsame Bestimmungen zur 
Teilzeitbeschäftigung 

§ 125b 

(1) Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
einer Teilzeitbeschäftigung nach den §§ 125 
und 125a ist, dass die Dienstnehmerin mit dem 
Kind im gemeinsamen Haushalt lebt oder eine 
Obsorge nach den §§ 167 Abs. 2, 177 oder 
177b des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz-
buchs gegeben ist und sich der Vater nicht 
gleichzeitig in Karenz befindet. 

(2) Die Dienstnehmerin kann die Teilzeit-
beschäftigung für jedes Kind nur einmal in An-
spruch nehmen. Die Teilzeitbeschäftigung muss 
mindestens drei Monate dauern. 

(3) Die Teilzeitbeschäftigung kann frühes-
tens im Anschluss an die Frist gemäß § 118 
Abs. 1 und 2, einen daran anschließenden Ge-
bührenurlaub oder eine Dienstverhinderung we-
gen Krankheit (Unglücksfall) angetreten wer-
den. In diesem Fall hat die Dienstnehmerin dies 
dem Dienstgeber einschließlich Dauer, Ausmaß

und Lage der Teilzeitbeschäftigung schriftlich 
bis zum Ende der Frist nach § 118 Abs. 1 be-
kannt zu geben. 

(4) Beabsichtigt die Dienstnehmerin die 
Teilzeitbeschäftigung zu einem späteren Zeit-
punkt anzutreten, hat sie dies dem Dienstgeber 
einschließlich Beginn, Dauer, Ausmaß und 
Lage der Teilzeitbeschäftigung schriftlich spä-
testens drei Monate vor dem beabsichtigten 
Beginn bekannt zu geben. Beträgt jedoch der 
Zeitraum zwischen dem Ende der Frist gemäß 
§ 118 Abs. 1 und dem Beginn der beabsichtig-
ten Teilzeitbeschäftigung weniger als drei Mo-
nate, so hat die Dienstnehmerin die Teilzeit-
beschäftigung schriftlich bis zum Ende der Frist 
nach § 118 Abs. 1 bekannt zu geben. 

(5) Die Dienstnehmerin kann sowohl eine 
Änderung der Teilzeitbeschäftigung (Verlänge-
rung, Änderung des Ausmaßes oder der Lage) 
als auch eine vorzeitige Beendigung jeweils nur 
einmal verlangen. Sie hat dies dem Dienstgeber 
schriftlich spätestens drei Monate vor der beab-
sichtigten Änderung oder Beendigung bekannt 
zu geben. 

(6) Der Dienstgeber kann sowohl eine Än-
derung der Teilzeitbeschäftigung (Änderung des 
Ausmaßes oder der Lage) als auch eine vorzei-
tige Beendigung jeweils nur einmal verlangen. 
Er hat dies der Dienstnehmerin schriftlich spä-
testens drei Monate vor der beabsichtigten Än-
derung oder Beendigung bekannt zu geben. 

(7) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten 
einer Teilzeitbeschäftigung, gebühren der Dienst-
nehmerin sonstige, insbesondere einmalige Be-
züge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in 
dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung 
entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

(8) Der § 42 ist anzuwenden. 
(9) Der Dienstgeber ist verpflichtet, seiner 

Dienstnehmerin auf deren Verlangen eine Be-
stätigung über Beginn und Dauer der Teilzeit-
beschäftigung oder die Nichtinanspruchnahme 
der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Diese 
Bestätigung ist von der Dienstnehmerin mit zu 
unterfertigen. 

(10) Die Teilzeitbeschäftigung der Dienst-
nehmerin endet vorzeitig mit der Inanspruch-
nahme einer Karenz oder Teilzeitbeschäftigung 
nach diesem Gesetz für ein weiteres Kind. 
 

Verfahren beim Anspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung 

§ 125 c 

(1) In Betrieben, in denen ein für die Dienst-
nehmerin zuständiger Betriebsrat errichtet ist, 
ist dieser auf Verlangen der Dienstnehmerin 
den Verhandlungen über Beginn, Dauer, Aus-
maß oder Lage der Teilzeitbeschäftigung beizu-
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ziehen. Kommt binnen zwei Wochen ab Be-
kanntgabe keine Einigung zustande, können im 
Einvernehmen zwischen Dienstnehmerin und 
Dienstgeber Vertreter der gesetzlichen In-
teressenvertretungen der Dienstnehmer und der 
Dienstgeber den Verhandlungen beigezogen 
werden. Der Dienstgeber hat das Ergebnis der 
Verhandlungen schriftlich aufzuzeichnen. Diese 
Ausfertigung ist sowohl vom Dienstgeber als 
auch von der Dienstnehmerin zu unterzeichnen; 
eine Ablichtung ist der Dienstnehmerin auszu-
händigen. 

(2) Kommt binnen vier Wochen ab Be-
kanntgabe keine Einigung über Beginn, Dauer, 
Ausmaß oder Lage der Teilzeitbeschäftigung 
zustande, kann die Dienstnehmerin die Teilzeit-
beschäftigung zu den von ihr bekannt gegebe-
nen Bedingungen antreten, sofern der Dienst-
geber nicht binnen zwei Wochen beim zustän-
digen Arbeits- und Sozialgericht einen Antrag 
nach § 433 Abs. 1 ZPO zur gütlichen Einigung 
gegebenenfalls im Rahmen eines Gerichtstages 
stellt. Dem Antrag ist das Ergebnis der Ver-
handlungen nach Abs. 1 anzuschließen. 

(3) Kommt binnen vier Wochen ab Einlan-
gen des Antrags beim Arbeits- und Sozial-
gericht keine gütliche Einigung zustande, hat 
der Dienstgeber binnen einer weiteren Woche 
die Dienstnehmerin auf Einwilligung in die von 
ihm vorgeschlagenen Bedingungen der Teil-
zeitbeschäftigung beim zuständigen Arbeits- 
und Sozialgericht zu klagen, andernfalls kann 
die Dienstnehmerin die Teilzeitbeschäftigung 
zu den von ihr bekannt gegebenen Bedingun-
gen antreten. Findet der Vergleichsversuch erst 
nach Ablauf von vier Wochen statt, beginnt die 
Frist für die Klagseinbringung mit dem auf den 
Vergleichsversuch folgenden Tag. 

(4) Beabsichtigt die Dienstnehmerin eine 
Änderung oder vorzeitige Beendigung der Teil-
zeitbeschäftigung, ist Abs. 1 anzuwenden. 
Kommt binnen vier Wochen ab Bekanntgabe 
keine Einigung zustande, kann der Dienstgeber 
binnen einer weiteren Woche dagegen Klage 
beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht 
erheben. Bringt der Dienstgeber keine Klage 
ein, wird die von der Dienstnehmerin bekannt 
gegebene Änderung oder vorzeitige Beendi-
gung der Teilzeitbeschäftigung wirksam. 

(5) Beabsichtigt der Dienstgeber eine Ände-
rung der Teilzeitbeschäftigung oder eine vor-
zeitige Beendigung, ist Abs. 1 anzuwenden. 
Kommt binnen vier Wochen ab Bekanntgabe 
keine Einigung zustande, kann der Dienstgeber 
binnen einer weiteren Woche Klage auf die 
Änderung oder vorzeitige Beendigung beim 
Arbeits- und Sozialgericht erheben, andernfalls 
die Teilzeitbeschäftigung unverändert bleibt. 

Verfahren bei der vereinbarten 
Teilzeitbeschäftigung 

§ 125d 

(1) In Betrieben, in denen ein für die Dienst-
nehmerin zuständiger Betriebsrat errichtet ist, 
ist dieser auf Verlangen der Dienstnehmerin 
den Verhandlungen über die Teilzeitbeschäfti-
gung, deren Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß 
beizuziehen. 

(2) Kommt binnen zwei Wochen ab Be-
kanntgabe keine Einigung zustande, so kann die 
Dienstnehmerin den Dienstgeber auf Ein-
willigung in eine Teilzeitbeschäftigung ein-
schließlich deren Beginn, Dauer, Lage und 
Ausmaß klagen. 

(3) Beabsichtigt die Dienstnehmerin eine 
Änderung oder vorzeitige Beendigung der Teil-
zeitbeschäftigung, ist Abs. 1 anzuwenden. 
Kommt binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe 
keine Einigung zustande, kann die Dienstneh-
merin binnen einer weiteren Woche Klage auf 
eine Änderung oder vorzeitige Beendigung der 
Teilzeitbeschäftigung beim zuständigen Ar-
beits- und Sozialgericht erheben. 

(4) Beabsichtigt der Dienstgeber eine Ände-
rung der Teilzeitbeschäftigung oder eine vor-
zeitige Beendigung, ist Abs. 1 anzuwenden. 
Kommt binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe 
keine Einigung zustande, kann der Dienstgeber 
binnen einer weiteren Woche Klage auf eine 
Änderung oder vorzeitige Beendigung beim 
zuständigen Arbeits- und Sozialgericht erheben, 
andernfalls die Teilzeitbeschäftigung unver-
ändert bleibt. 
 

Karenz an Stelle von Teilzeitbeschäftigung 
§ 125e 

(1) Kommt zwischen der Dienstnehmerin 
und dem Dienstgeber keine Einigung über eine 
Teilzeitbeschäftigung nach den §§ 125 und 
125a zustande, kann die Dienstnehmerin dem 
Dienstgeber binnen einer Woche bekannt ge-
ben, dass sie 
a) an Stelle der Teilzeitbeschäftigung oder 
b) bis zur Entscheidung des Arbeits- und So-

zialgerichtes 
Karenz, längstens jedoch bis zum Ablauf des 
zweiten Lebensjahres des Kindes, in Anspruch 
nimmt. 

(2) Gibt das Gericht der Klage des Dienst-
gebers in einem Rechtsstreit nach § 125c Abs. 3 
statt oder der Klage der Dienstnehmerin nach 
§ 125d Abs. 2 nicht statt, kann die Dienstneh-
merin binnen einer Woche nach Zugang des 
Urteils dem Dienstgeber bekannt geben, dass 
sie Karenz längstens bis zum Ablauf des zwei-
ten Lebensjahres des Kindes in Anspruch nimmt. 
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Kündigungs- und Entlassungsschutz bei 
einer Teilzeitbeschäftigung 

§ 125f 

(1) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz 
gemäß § 121 beginnt grundsätzlich mit der Be-
kanntgabe, frühestens jedoch vier Monate vor 
dem beabsichtigten Antritt der Teilzeitbeschäf-
tigung. Er dauert bis vier Wochen nach dem 
Ende der Teilzeitbeschäftigung, längstens je-
doch bis vier Wochen nach dem Ablauf des 
vierten Lebensjahres des Kindes. Die Bestim-
mungen über den Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz gelten auch während eines Verfah-
rens nach den §§ 125c und 125d. 

(2) Dauert die Teilzeitbeschäftigung länger 
als bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des 
Kindes oder beginnt sie nach dem Ablauf des 
vierten Lebensjahres des Kindes, kann eine 
Kündigung wegen einer beabsichtigten oder 
tatsächlich in Anspruch genommenen Teilzeit-
beschäftigung bei Gericht angefochten werden. 
§ 231 Abs. 6 ist anzuwenden. 

(3) Wird während der Teilzeitbeschäftigung 
ohne Zustimmung des Dienstgebers eine wei-
tere Erwerbstätigkeit aufgenommen, kann der 
Dienstgeber binnen acht Wochen ab Kenntnis 
entgegen Abs. 1 und 2 eine Kündigung wegen 
dieser Erwerbstätigkeit aussprechen. 
 

Teilzeitbeschäftigung der Adoptiv-  
und Pflegemutter 

§ 125g 

Die §§ 125 bis 125f gelten auch für eine 
Adoptiv- oder Pflegemutter mit der Maßgabe, 
dass die Teilzeitbeschäftigung frühestens mit 
der Annahme oder der Übernahme des Kindes 
beginnen kann. Beabsichtigt die Dienstnehme-
rin die Teilzeitbeschäftigung zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt, hat sie dies dem Dienstgeber 
einschließlich Beginn, Dauer, Ausmaß und 
Lage unverzüglich bekannt zu geben. 

 
Änderung der Lage  

der Arbeitszeit 
§ 125h 

Die §§ 125 bis 125g sind auch für eine von 
der Dienstnehmerin beabsichtigte Änderung der 
Lage der Arbeitszeit mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass das Ausmaß der Arbeitszeit außer 
Betracht bleibt.“ 
 

72. Der bisherige § 125a erhält die Bezeichnung 
§ 125i und in der lit. c wird der Ausdruck „125 
Abs. 1 letzter Satz in Verbindung mit § 42“ 
durch den Ausdruck „125b Abs. 8 in Verbin-
dung mit § 42“ ersetzt. 

73. Der § 132 Abs. 3 dritter Satz lautet: 
„Auf Verlangen ist er verpflichtet, entweder 
selbst an der Besichtigung teilzunehmen oder 
eine ausreichend informierte Person zu beauf-
tragen, ihn bei der Besichtigung zu vertreten.“ 
 

74. Dem § 132 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Die Land- und Forstwirtschaftsinspek-

tion hat der gesetzlichen Interessenvertretung 
der Dienstgeber Gelegenheit zu geben, an Be-
sichtigungen teilzunehmen, sofern die Teilnah-
me der gesetzlichen Interessenvertretung der 
Dienstnehmer an Besichtigungen zur Über-
wachung der Einhaltung von arbeitsrechtlichen, 
sozialversicherungsrechtlichen und dienstneh-
merschutzrechtlichen Vorschriften vorgesehen 
ist. Erfolgt aufgrund einer Besichtigung eine 
Anzeige gemäß § 135, hat die Land- und Forst-
wirtschaftsinspektion eine Kopie der Anzeige 
auch den gesetzlichen Interessenvertretungen, 
die an der Besichtigung teilgenommen haben, 
zu übermitteln.“ 
 

75. Der § 135 Abs. 1 lautet: 
„(1) Stellt ein Organ der Land- und Forst-

wirtschaftsinspektion eine Übertretung einer 
Vorschrift zum Schutze der Dienstnehmer fest, 
so hat es dem Betriebsinhaber oder seinem Be-
auftragten innerhalb angemessener Frist den 
Auftrag zu erteilen, den den geltenden Vor-
schriften und behördlichen Verfügungen ent-
sprechenden Zustand herzustellen. Wenn die-
sem Auftrag nicht innerhalb der festgelegten 
oder erstreckten Frist entsprochen wird, hat die 
Land- und Forstwirtschaftsinspektion die An-
zeige an die zuständige Bezirksverwaltungs-
behörde zu erstatten, falls die Anzeige nicht be-
reits anlässlich der Feststellung der Übertretung 
erstattet wurde. Mit der Anzeige kann auch ein 
Antrag hinsichtlich des Strafausmaßes gestellt 
werden. Werden Übertretungen von arbeitsstät-
tenbezogenen Dienstnehmerschutzvorschriften 
oder behördlichen Verfügungen festgestellt, die 
sich auf geringfügigste Abweichungen von 
technischen Maßen beziehen, hat die Land- und 
Forstwirtschaftsinspektion von der Erstattung 
einer Anzeige abzusehen.“ 
 

76. Im § 136 Abs. 2 wird das Wort „Schutzvorrich-
tungen“ durch das Wort „Schutzeinrichtungen“ 
ersetzt. 

 
77. Im § 140 wird der bisherige Text als Abs. 1 

bezeichnet und folgender Abs. 2 angefügt: 
„(2) Die Sicherheitsbehörden haben jeden 

ihnen zur Kenntnis gelangten Arbeitsunfall in 
Betriebsstätten oder auf Arbeitsstätten, bei dem 
ein Dienstnehmer getötet oder erheblich verletzt 
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worden ist, der zuständigen Land- und Forst-
wirtschaftsinspektion ohne Verzug zu melden.“ 
 

78. Der § 143 Abs. 2 und 3 lautet: 
„(2) Als Lehrling kann aufgenommen wer-

den, wer für die in Aussicht genommene Aus-
bildung geeignet ist und die allgemeine Schul-
pflicht erfüllt hat. 

(3) Die Lehrlingsausbildung erfolgt in aner-
kannten Lehrbetrieben oder in besonderen selb-
ständigen Ausbildungseinrichtungen.“ 
 

78a. Der § 175 Abs. 1 lautet: 
„(1) Wählbar sind alle Dienstnehmer, die 

a) am Tag der Ausschreibung der Wahl das 
19. Lebensjahr vollendet haben und 

b) seit mindestens sechs Monaten im Rahmen 
des Betriebes oder Unternehmens, dem der 
Betrieb angehört, beschäftigt sind und 

c) abgesehen vom Erfordernis der österreichi-
schen Staatsbürgerschaft vom Wahlrecht 
zum Nationalrat nicht ausgeschlossen sind.“ 

 
79. Im § 247 Abs. 2 zweiter Satz wird das Wort 

„Beamten“ durch das Wort „Landesbedienste-
ten“ ersetzt. 

 
80. Im § 250 Abs. 1 dritter Satz wird das Wort 

„Beamten“ durch das Wort „Landesbedienste-
ten“ ersetzt. 

 
81. Nach dem § 256 wird folgender § 256a einge-

fügt: 
 

„Verweisungen 
§ 256a 

Soweit in diesem Gesetz auf Bundesgesetze 
verwiesen wird, sind diese in folgenden Fas-
sungen anzuwenden: 
1. Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, 

BGBl. Nr. 235/1962, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2002, 

2. Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), 
BGBl. Nr. 194, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 85/2005, 

3. Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
68/2005, 

4. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 108/2005, 

5. Einkommensteuergesetz 1988 – EStG 1988, 
BGBl. Nr. 400, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 115/2005, 

6. Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG, 
BGBl. Nr. 559/1978, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2005, 

7. Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 
GSVG, BGBl. Nr. 560/1978, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2005, 

8. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, JGS 
Nr. 946/1811, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 120/2005, 

9. Zivilprozessordnung – ZPO, RGBl. Nr. 113/ 
1895, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 120/2005, 

10. Allgemeines Pensionsgesetz (APG), BGBl. 
I Nr. 142/2004, 

11. Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz – ASGG, 
BGBl. Nr. 104/1985, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2005, 

12. Bundesgesetz über die Spaltung von Kapi-
talgesellschaften (SpaltG), BGBl. Nr. 304/ 
1996, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 120/2005, 

13. Wehrgesetz 2001 – WG 2001, BGBl. I Nr. 
146, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 58/2005, 

14. Zivildienstgesetz 1986 – ZDG, BGBl. Nr. 
679, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 106/2005, 

15. Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), 
BGBl. Nr. 609, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 36/2006, 

16. Arbeitsmarktförderungsgesetz – AMFG, BGBl. 
Nr. 31/1969, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 64/2004, 

17. Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG), BGBl. 
I Nr. 103/2001, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 100/2005, 

18. Betriebliches Mitarbeitervorsorgegesetz – 
BMVG, BGBl. I Nr. 100/2002, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 37/ 
2005, 

19. Investmentfondsgesetz – InvFG 1993, BGBl. 
Nr. 532/1993, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 122/2005, 

20. Pensionskassengesetz – PKG, BGBl. Nr. 
281/1990, in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 59/2005, 

21. Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/ 
1961, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 98/2001, 

22. Schulunterrichtsgesetz 1986 – SchUG, BGBl. 
Nr. 472, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 91/2005, 

23. Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/ 
1962, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 91/2005, 

24. Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 86/2005, 

25. Entwicklungszusammenarbeitsgesetz (EZA-
G), BGBl. I Nr. 49/2002, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2003, 
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26. Chemikaliengesetz 1996 – ChemG 1996, 
BGBl. I Nr. 53/1997, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2004, 

27. Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBl. I 
Nr. 60, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 83/2004, 

28. Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002, 
BGBl. I Nr. 102, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 181/2004, 

29. Biozid-Produkte-Gesetz (BiozidG), BGBl. I 
Nr. 105/2000, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 151/2004, 

30. ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – ASchG, 
BGBl. Nr. 450/1994, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 159/2001, 

31. Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 143/2004, 

32. Gutsangestelltengesetz, BGBl. Nr. 538/1923, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 143/2004, 

33. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991 – APSG, 
BGBl. Nr. 683, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 56/2005, 

34. Aktiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
120/2005, 

35. GmbH-Gesetz – GmbHG, RGBl. Nr. 58/ 
1906, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 120/2005, 

36. Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG, BGBl. 
Nr. 52, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 117/2002, 

37. Handelsgesetzbuch, dRGBl. Nr. 219/1897, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 120/2005.“ 

 
82. Im § 257 Abs. 1 lit. a wird nach dem Ausdruck 

„113e“ der Ausdruck „bis 113g“ eingefügt und 
der Ausdruck „114 bis 115a“ durch den Aus-
druck „115“ ersetzt. 
 

83. Im § 259 wird der bisherige Text als Abs. 1 
bezeichnet und folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) Der § 1 Abs. 5 in der Fassung LGBl. 
Nr. 31/2006 tritt am 1.9.2006 in Kraft. Die 
§§ 112a Abs. 4, 113a Abs. 8 und 113g, in der 
Fassung LGBl.Nr. 31/2006, treten am 1. Jänner 
2007 in Kraft. Die §§ 112a Abs. 7 und 113a 
Abs. 7, in der Fassung vor LGBl.Nr. 31/2006, 
gelten noch bis zum 31.12.2006.“ 
 

84. Nach dem § 261 wird folgender § 261a einge-
fügt: 
 

„§ 261a 

(1) Die §§ 35 Abs. 3 letzter Satz, 38 Abs. 4,

39 Abs. 1, 41 bis 41h, 42a, 47 Abs. 4, 7, 8, 59a 
Abs. 3, 59l Abs. 2, 124d Abs. 3, 125 bis 125b, 
125c, 125d, 125e bis 125i und 126, in der Fas-
sung LGBl.Nr. 31/2006 gelten für Eltern 
(Adoptiv- oder Pflegeeltern), deren Kind ab 
dem In-Kraft-Treten des Gesetzes über eine 
Änderung des Land- und Forstarbeitsgesetzes, 
LGBl.Nr. 31/2006, geboren werden. 

(2) Für Eltern (Adoptiv- oder Pflegeeltern), 
deren Kinder vor dem In-Kraft-Treten des Ge-
setzes über eine Änderung des Land- und Forst-
arbeitsgesetzes, LGBl.Nr. 31/2006, geboren 
wurden, gelten weiterhin die §§ 41, 41a oder 
125 in der Fassung vor dem LGBl.Nr. 31/2006. 

(3) Abweichend von Abs. 2 kann eine Teil-
zeitbeschäftigung oder eine Änderung der Lage 
der Arbeitszeit nach den §§ 41 bis 41h und 125 
bis 125h in der Fassung LGBl.Nr. 31/2006 ver-
langt werden von 
a) Eltern (Adoptiv- oder Pflegeeltern), wenn 

sich einer der Elternteile zu dem in Abs. 1 
genannten Zeitpunkt in Karenz nach diesem 
Gesetz, gleichartigen österreichischen 
Rechtsvorschriften oder gleichartigen 
Rechtsvorschriften einer Vertragspartei des 
EWR-Abkommens befindet, wobei eine 
Teilzeitbeschäftigung oder eine Änderung 
der Lage der Arbeitszeit nach diesem Ge-
setz frühestens nach Ablauf der Karenz an-
getreten werden kann; 

b) Eltern (Adoptiv- oder Pflegeeltern), wenn 
sich einer der Elternteile zu dem in Abs. 1 
genannten Zeitpunkt in einer Teilzeitbe-
schäftigung nach diesem Gesetz, gleicharti-
gen österreichischen Rechtsvorschriften 
oder gleichartigen Rechtsvorschriften einer 
Vertragspartei des EWR-Abkommens be-
findet, wobei eine Teilzeitbeschäftigung 
oder eine Änderung der Lage der Arbeits-
zeit nach diesem Gesetz frühestens nach 
Ablauf der ursprünglich vereinbarten Teil-
zeitbeschäftigung angetreten werden kann; 

c) Eltern, wenn sich die Mutter des Kindes zu 
dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt in einem 
Beschäftigungsverbot nach § 118 Abs. 1 
und 2, gleichartigen österreichischen Rechts-
vorschriften oder gleichartigen Rechtsvor-
schriften einer Vertragspartei des EWR-Ab-
kommens befindet; 

d) Eltern, wenn die Mutter des Kindes zu dem 
in Abs. 1 genannten Zeitpunkt im Anschluss 
an die Frist nach § 118 Abs. 1 und 2, 
gleichartigen österreichischen Rechtsvor-
schriften oder gleichartigen Rechtsvor-
schriften einer Vertragspartei des EWR-Ab-
kommens einen Gebührenurlaub verbraucht 
oder durch Krankheit oder Unglücksfall an 
der Dienstleistung verhindert ist und Karenz 
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oder Teilzeitbeschäftigung nach diesem Ge-
setz, gleichartigen österreichischen Rechts-
vorschriften oder gleichartigen Rechtsvor-
schriften einer Vertragspartei des EWR-Ab-
kommens bereits geltend gemacht hat, wo-
bei eine Teilzeitbeschäftigung oder eine Än-
derung der Lage der Arbeitszeit nach diesem 
Gesetz frühestens nach Ablauf der Karenz 
bzw. der ursprünglich vereinbarten Teilzeit-
beschäftigung angetreten werden kann.“ 

 
85. Nach dem § 262 werden folgende §§ 263 bis 

266 angefügt: 
 

„Übergangsbestimmung betreffend 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung 

§ 263 

(1) Der § 26 Abs. 1 in der Fassung LGBl. 
Nr. 31/2006 ist auf Dienstverhinderungen anzu-
wenden, die in Arbeitsjahren eingetreten sind, 
die nach der Kundmachung des Gesetzes über 
eine Änderung des Land- und Forstarbeits-
gesetzes, LGBl.Nr. 31/2006, begonnen haben. 

(2) Die verlängerte Anspruchsdauer nach 
§ 26 Abs. 1 in der Fassung LGBl.Nr. 31/2006 
bewirkt keine Verlängerung einer in Kollektiv-
verträgen, Betriebsvereinbarungen oder Dienst-
verträgen vorgesehenen längeren Anspruchs-
dauer. 

(3) Die Gesamtdauer der Ansprüche wird 
nicht verlängert, falls Kollektivverträge, Be-
triebsvereinbarungen oder Arbeitsverträge einen 
zusätzlichen Anspruch im Anschluss an den An-
spruch nach § 26 Abs. 1 in der Fassung LGBl. 
Nr. 31/2006 vorsehen. 

Übergangsbestimmung betreffend Urlaubs-
entschädigung und Ersatzleistung 

§ 264 

Die §§ 94 und 95, in der Fassung vor LGBl. 
Nr. 31/2006, gelten weiterhin für Urlaubsjahre, 
die bei Kundmachung des Gesetzes über eine 
Änderung des Land- und Forstarbeitsgesetzes, 
LGBl.Nr. 31/2006, bereits begonnen haben. 
 

Übergangsbestimmung betreffend 
Begleitung schwersterkrankter Kinder 

§ 265 

§ 59p in der Fassung LGBl.Nr. 31/2006 gilt 
für eine Begleitung schwersterkrankter Kinder, 
die nach dem In-Kraft-Treten des Gesetzes über 
eine Änderung des Land- und Forstarbeits-
gesetzes, LGBl.Nr. 31/2006, verlangt wird. Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber können bei einer 
Begleitung von schwersterkrankten Kindern, 
die vor dem In-Kraft-Treten des Gesetzes über 
die Änderung des Land- und Forstarbeitsgeset-
zes, LGBl.Nr. 31/2006, verlangt wurde, verein-
baren, dass die Maßnahme bei ihrem Ablauf 
von sechs Monaten auf insgesamt höchstens 
neun Monate verlängert wird. 

 
Übergangsbestimmung betreffend  

passives Wahlrecht zum Betriebsrat 
§ 266 

Der § 175 Abs. 1 in der Fassung LGBl.Nr. 
31/2006 ist auf Wahlen anzuwenden, bei denen 
die Wahlausschreibung nach dem In-Kraft-Treten 
des Gesetzes über eine Änderung des Land- und 
Forstarbeitsgesetzes, LGBl.Nr. 31/2006, erfolgt.“ 

 
Der Landtagspräsident: 

G e b h a r d  H a l d e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  

32. 
Gesetz 

über eine Änderung des Flurverfassungsgesetzes*) 

 
Der Landtag hat beschlossen:  

 
Das Flurverfassungsgesetz, LGBl.Nr. 2/1979, 

in der Fassung LGBl.Nr. 14/1982, Nr. 49/1998, Nr. 
58/2001 und Nr. 29/2002, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 16a Abs. 4 dritter Satz wird der Ausdruck 
„Abs. 8“ durch „Abs. 9“ ersetzt. 

 
2. Der § 16b Abs. 8 lautet:  

„(8) Parteistellung haben die Parteien nach 
 
 
_________________________________  
*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/35/EG. 
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§ 7 und § 18 Abs. 4, der Naturschutzanwalt mit 
den Rechten nach Abs. 9, die für das Land Vor-
arlberg anerkannten Umweltorganisationen ge-
mäß § 19 Abs. 6 des Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetzes 2000 mit den Rechten nach 
Abs. 10 und die Standortgemeinde.“ 

 
3. Dem § 16b werden folgende Abs. 9 und 10 an-

gefügt: 
„(9) Der Naturschutzanwalt ist berechtigt, 

die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem 
Schutz der Umwelt oder der von ihm wahrzu-
nehmenden öffentlichen Interessen dienen, als 
subjektives Recht im Verfahren geltend zu ma-
chen, Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwer-

de an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 
(10) Eine Umweltorganisation nach Abs. 8 

ist berechtigt, die Einhaltung von Umwelt-
schutzvorschriften im Verfahren geltend zu ma-
chen, soweit sie während der Auflagefrist nach 
Abs. 4 schriftliche Einwendungen erhoben hat. 
Sie ist auch berechtigt, Beschwerde an den Ver-
waltungsgerichtshof zu erheben.“ 

 
4. Dem § 111 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Auf Verfahren, die zum Zeitpunkt des 
In-Kraft-Tretens des Gesetzes LGBl.Nr. 32/2006 
noch nicht abgeschlossen sind, sind die Be-
stimmungen des genannten Gesetzes anzuwen-
den.“ 

 
Der Landtagspräsident: 

G e b h a r d  H a l d e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  

33. 
Gesetz 

über eine Änderung des Servituten-Ablösungsgesetzes*) 

 
Der Landtag hat beschlossen:  

 
Das Servituten-Ablösungsgesetz, LGBl.Nr. 120/ 

1921, in der Fassung LGBl.Nr. 58/2001 und Nr. 
30/2002, wird wie folgt geändert: 
 
1. Im § 43a Abs. 4 dritter Satz wird der Ausdruck 

„Abs. 8“ durch „Abs. 9“ ersetzt. 
 
2. Der § 43b Abs. 8 lautet: 

„(8) Parteistellung haben die Eigentümer 
und Nutzungsberechtigten der berechtigten und 
verpflichteten Liegenschaften, der Naturschutz-
anwalt mit den Rechten nach Abs. 9, die für das 
Land Vorarlberg anerkannten Umweltorganisa-
tionen gemäß § 19 Abs. 6 des Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsgesetzes 2000 mit den Rech-
ten nach Abs. 10 und die Standortgemeinde.“ 

 
3. Nach dem § 43b Abs. 8 werden folgende Abs. 9 

und 10 eingefügt: 

„(9) Der Naturschutzanwalt ist berechtigt, 
die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem 
Schutz der Umwelt oder der von ihm wahr-
zunehmenden öffentlichen Interessen dienen, 
als subjektives Recht im Verfahren geltend zu 
machen, Rechtsmittel zu ergreifen und Be-
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu er-
heben. 

(10) Eine Umweltorganisation nach Abs. 8 
ist berechtigt, die Einhaltung von Umwelt-
schutzvorschriften im Verfahren geltend zu ma-
chen, soweit sie während der Auflagefrist nach 
Abs. 4 schriftliche Einwendungen erhoben hat. 
Sie ist auch berechtigt, Beschwerde an den Ver-
waltungsgerichtshof zu erheben.“ 

 
4. Im § 43b wird der bisherige Abs. 9 als Abs. 11 

bezeichnet. 
Im nunmehrigen Abs. 11 wird der Ausdruck 
„Abs. 1 bis 8“ durch den Ausdruck „Abs. 1 bis 
10“ ersetzt. 

 
Der Landtagspräsident: 

G e b h a r d  H a l d e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  
 
 
 
_________________________________  
*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/35/EG. 


